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Verordnung zur Änderung 
der Zuständigkeitsverordnung Notrufverbindungen 

Vom 31. Oktober 2023 

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisa
tionsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der 
zuletzt durch Artikel 10 Nummer 3 des Gesetzes vom 
9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert worden ist, ver
ordnet die Landesregierung nach Anhörung des fachli ch 
zuständigen Ausschusses des Landtags: 

Artikel 1 

§ 2 Satz 2 der Zuständigkeitsverordnung Notrufverbin
dungen vom 11. Juni 2013 (GV. NRW. S. 331), die durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 13. November 2018 (GV. 
NRW. S. 587) geändert worden ist, wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 30. Dezember 2023 in Kraft. 

Düsseldorf, den 31. Oktober 2023 

21260 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

- GV. NRW. 2023 S. 1168 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die klinische 

und epidemiologische Krebsregistrierung 
im Land Nordrhein-Westfalen (LKRG NRW) 

Der Landtag hat das fo lgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die klinische 

und epidemiologische Krebsregistrierung 
im Land Nordrhein-Westfalen (LKRG NRW) 

Vom 31. Oktober 2023 

Artikel 1 

Das Landeskrebsregistergesetz vom 2. Februar 2016 (GV. 
NRW. S. 94), das zuletzt durch Artikel 78 des Gesetzes 
vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122) geändert worden 
ist, wird wie fo lgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 8 
folgende Angabe eingefügt: 

,,§ Sa Aufsichtsrat". 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a ) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „errichtet" durch das 
Wor t „geführt" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Artikel 1 und 2 
des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I 
S. 1368)" durch die Wörter „Artikel 10 des 
Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 191)" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, (2) Die in Absatz 1 genannten Angaben werden 
gemäß § 65c Absatz 1 Satz 3 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung 

auf der Grundlage des einheitlichen onkologischen 
Basisdatensatzes der Arbeitsgemeinschaft Deut
scher Tumorzentren und der Gesellschaft epidemio
logischer Krebsregister in Deutschland zur Basis
dokumentation für Tumorerkrankungen und aller 
ihn ergänzender Module flächendeckend sowie 
möglichst vollzählig und vollständig erhoben ." 

c) Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz einge
fügt: 

,, Es soll mitwirken bei der Bewertung präventi
ver und kurativer Maßnahmen im Rahmen der 
Krebsbekämpfung, der Ergebniskontrolle von 
Maßnahmen zur Krebsfrüherkennung sowie bei 
der Herstellung von Versorgungstransparenz." 

d) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „und" durch ein 
Komma und der Punkt am Ende durch d1e Wörter 
„sowie einen Aufsichtsrat, wenn eine juristische 
Person des Privatrechts nach § 4 Absatz 1 belie
hen wird ." ersetzt. 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 werden die Wörter „Eine Tumordiag
nose" durch die Wörter „Die Diagnose einer 
Krebserkrankung" ersetzt. 

b) Absatz 5 Nummer 4 wird wie fo lgt gefasst: 

,,4. aktueller Wohnort des Patienten bei Melde
anlass,". 

c) In Absatz 6 Nummer 3 werden jeweils nach dem 
Wort „Zielgebiet" die Wörter „und die Beurtei
lung des Residualstatus" eingefügt . 

d) In Absatz 7 Nummer 6 werden die Wörter „der 
Bildung eines Identitäts-Chiffrats widersprochen 
hat (Widerspru chsstatus)" durch die Wörter „ei
nen Widerspruch erklärt hat" ersetzt. 

e) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

,, (8) Sterbefallbezogene Daten sind 

1. die vollständige Bezeichnung oder die eindeu
tige Standesamtsnummer des beurkundenden 
Standesamts , 

2. die Sterbebuchnummer, 

3. die Todesursachen, Grunderkrankungen und 
andere wesentliche Krankheitszustände (Be
gleiterkrankungen) im Klartext und die nach 
ICD verschlüsselten Angaben, 

4. die jeweiligen (geschätzten) Zeiträume zwi
schen dem Krankheitsbeginn und dem Tod 
und 

5. der Monat und das Jahr des Todes ." 

f) In Absatz 9 Satz 2 werden die Wörter „Datenvali
dierungs- und -speicherstelle" durch das Wort 
,, Landesauswertungsstelle" ersetzt . 

4 . § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geä ndert: 

aa) Die Nummern 3 und 4 werden durch die fol
gende Nummer 3 ersetzt: 

,,3. Landesa uswertungsstelle und". 

bb) Nummer 5 wird Nummer 4. 

b) Absatz 2 wird wie fo lgt geändert: 

aa) In den Nummern 3, 5 und 6 werden jeweils 
die Wörter „Datenvalidierungs- und -Spei
cherstelle" durch das Wort „L andesa uswer
tungsstelle" ersetzt. 

bb) Nummer 8 wird aufgehoben. 

cc) Die Nummern 9 und 10 werden die Num
mern 8 und 9. 

dd) Nummer 11 wird Nummer 10 und es werden 
jeweils die Wörter „Da tenvalidierungs- und 
-speicherstelle" durch das Wort „Landesaus
wertungsstelle" ersetzt. 

ee) Die Nummern 12 bis 17 werden die Num
mern 11 bis 16. 
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c) In Absatz 3 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wör
ter „Datenvalidierungs- und -speicherstelle" 
durch das Wort „Landesauswertungsstelle" er
setzt. 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,(4) Die Landesauswertungsstelle 

1. prüft, ob die ihr übermittelten Daten nach 
§ 2 Absatz 5, 6 und 8 plausibel und vollstän
dig sind und veranlasst bei Unklarheiten 
eine Klarstellung der meldepflichtigen Perso
nen über die Datenannahmestelle, 

2. prüft anhand der Kontrollnummer sowie der 
Daten nach § 2 Absatz 5, 6 und 8, ob die 
übermittelten Daten einer Person zuzuord
nen sind, zu der bereits Daten im Landes
krebsregister gespeichert sind (Verknüpfung 
von Daten) und bemüht sich anhand der epi
demiologischen und klinischen Daten um 
eine eindeutige Zuordnung, 

3. ersucht die Datenannahmestelle um die Klä
rung von Doppelverdachtsfällen in den Fäl
len des § 11 Absatz 1 bis 3, 

4. prüft gemäß § 16 , ob Intervallkarzinome vor
liegen , 

5. führt pseudonymisierte Abgleiche mit exter
nen Kohorten und mit Daten der Früherken
nung insbesondere zum Mortalitätsabgleich 
durch, 

6. speichert die Daten dauerhaft , 

7. wertet die im Landeskrebsregister gespei
cherten Daten insbesondere zu den in § 1 Ab
satz 1 und 3 genannten Zwecken fortlaufend 
aus, 

8. veröffentlicht die Auswertungen mindestens 
einmal jährlich in allgemeinverständlicher 
und aggregierter Form, 

9. stellt Einrichtungen der interdisziplinären 
und sektorübergreifenden Qualitätssiche
rung in regelmäßigen Abständen Datenaus
wertungen zurVerfügung, 

10. stellt den meldepflichtigen Personen und 
Einrichtungen regelmäßig und auf Anforde
rung zum Abgleich von Therapieergebnissen 
mit den Ergebnissen der insgesamt in Nord
rhein-Westfalen behandelten Patientinnen 
und Patienten nach Tumorentitäten aggre
g~erte anonymisierte Auswertungen zur Ver
fugung, 

11. ist für den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
die Auswertungsstelle der klinischen Krebs
registrierung im Sinne des § 65c Absatz 7 
Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 

12 . übermittelt jährlich an das Zentrum für 
Krebsregisterdaten zur Erfüllung seiner Auf
gaben nach § 2 des Bundeskrebsregisterda
tengesetzes zu allen bis zum Ende eines Ka
lenderjahres erfassten Erkrankungsfällen von 
Personen , die ihren Wohnort in dem Erfas
sungsgebiet des Krebsregisters haben, Daten 
nach Maßgabe des § 5 des Bundeskrebsregis
terdatengesetzes oder einer Rechtsverordnung 
nach § 5 Absatz 6 des Bundeskrebsregisterda
tengesetzes, 

13. stellt sicher, dass die Daten nach § 5 des 
Bundeskrebsregisterdatengesetzes flächende
ckend und vollzählig erhoben, nach Prüfung 
auf Mehrfachmeldungen bereinigt und voll
ständig in einem einheitlichen Format über
mittelt werden und 

14. nimmt von dem beim Robert Koch-Institut 
eingerichteten Zentrum für Krebsregisterda
ten die geprüften Daten und das Prüfergeb
nis gemäß § 6 Absatz 2 Nummer 1 und § 7 
Absatz 1 des Bundeskrebsregisterdatengeset
zes entgegen." 

e) Absatz 5 wird aufgehoben. 

f) Absatz 6 wird Absatz 5. 
g) Absatz 7 w ird Absatz 6 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „haben die Da
tenvalidierungs- und -speicherstelle sowie 
die Datenauswertungsstelle" durch die Wör
ter „hat die Landesauswertungsstelle" er
setzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Datenvalidie
rungs- und -speicherstelle" durch das Wort 
,,Landesauswertungsstelle" ersetzt. 

5. In § 4 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „Daten
validierungs- und -speicherstelle" durch das Wort 
,,Landesauswertungsstelle" ersetzt. 

6. Die §§ 6 bis 8 werden durch die folgenden §§ 6 bis 
8a ersetzt: 

,,§ 6 

Beirat 
(1) Dem Beirat gemäß § 1 Absatz 6 gehören mindes
tens neun und höchstens 20 natürliche Personen an, 
die über die erforderliche Sach- und Fachkunde ver
fügen . Das für das Gesundheitswesen zuständige 
Ministerium bestellt die Mitglieder und für jedes 
Mitglied eine Vertretung unter Berücksichtigung des 
§ 12 Absatz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes vom 
9. November 1999 (GV. NRW. S. 590), das zuletzt 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 
(GV. NRW. S. 122) geändert worden ist. Die Mitglie
der des Beirates üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich 
aus. Eine mehrmalige Berufung ist zulässig. 
(2) Die Amtsdauer des Beirats beginnt mit der kons
tituierenden Sitzung und beträgt fünf Jahre. Schei
det ein Mitglied vorzeitig aus, so wird für den Rest 
seiner Amtszeit eine Nachfolge berufen. Nach Ab
lauf der Amtsdauer bleiben die Mitglieder bis zur 
konstituierenden Sitzung eines neuen Beirats im 
Amt. 

§ 7 

Aufgaben des Beirates 
(1) Der Beira t berät das Landeskrebsregister bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz 
fachlich. Der Beirat hat folgende Aufgaben: 
1. Maßnahmen zur besseren Erreichung der in § 1 

genannten Ziele aus Sicht der Interessensvertre
terinnen und Interessensvertreter vorzuschlagen, 

2. die Zusammenarbeit des Landeskrebsregisters 
mit den Akteuren des Gesundheitswesens, insbe
sondere der Selbsthilfe, den meldepflichtigen 
Einrichtungen, den me~depflichtigen niedergelas
senen Arztinnen und Arzten , den onkologischen 
Zentren und den Verbänden der Krankenkassen 
zu befördern und die Verankerung des Landes
ksebsregisters im Gesundheitswesen und in der 
Offentlichkeit zu unterstützen , 

3. bei der Gewinnung von Melderinnen und Mel
dern, insbesondere im ambulanten Bereich, mit
zuwirken und diesbezügliche Maßnahmen vorzu
schlagen , 

4. fachliche Impulse zur Datenauswertung zu set
zen, insbesondere mit Blick a uf die öffentlich zu
gängliche Berichterstattung des Landeskrebsre
gisters, Auswertungen für die Melderinnen und 
Melder sowie die Darstellung der Versorgungs
qualität im Gesundheitswesen auch im Sinne des 
§137a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 

5. Personen und Institutionen vorzuschlagen, wel
che die Arbeit des Landeskrebsregisters evaluie
ren, Fragestellungen der Evaluation zu entwi
ckeln und Stellung zum erstellten Evaluierungs
bericht zu nehmen und 

6. Initiativen zu formulieren sowie Vorschläge zu 
den Aufgaben des Fachausschusses nach § 8 Ab
satz 2 abzugeben. 

(2) Der Beirat kann Beratungsthemen an den Wis
senschaftlichen Fachausschuss nach § 8 herantragen. 
Näheres wird in einer Geschäftsordnung geregelt, 
die sich der Beirat für eine Benennungsperiode nach 
§ 6 Absatz 2 gibt. 
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§8 

Wissenschaftlicher Fachausschuss 

(1) Dem Fachausschuss gehören mindestens fünf 
und höchstens zehn na türliche Personen an, die über 
die erforderliche Sach- und Fachkunde verfügen . 
Die Mitglieder des Fachausschusses üben ihre Tätig
keit ehrenamtlich aus. Eine mehrmalige Berufung ist 
zulässig. Das für das Gesundheitswesen zuständige 
Ministerium beruft die Mitglieder unter Berücksich
tigung des § 12 Absatz 1 des Landesgleichstellungs
gesetzes. Berufen werden können nur Vertreterinnen 
und Vertreter 

1. a us Wissenschaft und Forschung, 

2. der Einrichtungen der onkologischen Qualitätssi-
cherung, 

3. des Gesundheitswesens, 

4. a us anderen Krebsregistern der Länder und 

5. der Interessensvertretungen der Patientinnen und 
Patienten. 

(2) Der Fachausschuss hat insb esondere die Aufga
ben, 

1. das Landeskrebsregister in der Wissenschaft zu 
verankern, 

2. innovative Konzepte der Datengewinnung und 
-auswertung zu entwickeln , 

3. Vorschläge für die Durchführung onkologischer 
Forschungsvorhaben zu machen und 

4. über Anträge auf Überlassung von im Landes
krebsregister gespeicherten Daten nach § 23 Ab
sa tz 2 und § 24 zu beraten und Empfehlungen da
rüber abzugeben , ob den Anträgen entsprochen 
werden soll. 

(3) Die Amtsdauer des Fachausschusses beginnt mit 
der konstituierenden Sitzung und beträgt fünf Jahre. 
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird für den 
Rest seiner Amtszeit eine Nachfolge berufen. Nach 
Ablauf der Amtsdauer bleiben die Mitglieder bis zur 
konstituierenden Sitzung eines neuen Fachausschus
ses im Amt. 

(4) Näheres wird in einer Geschäftsordnung gere
gelt, die sich der Fachausschuss für eine Benen
nungsperiode nach Absatz 3 gibt. 

§ Sa 

Aufsichtsrat 

(1) Werden einer Gesellschaft mit beschränkter Haf
tung gemäß § 4 Absatz 1 Aufgaben im Rahmen einer 
Beleihung übertragen , soll dort ein Aufsichtsrat ge
bildet werden. 

(2) Dem Aufsichtsrat sollen insbesondere di e folgen
den Aufgaben übertragen werden: 

1. die Beratung der Geschäftsführ:ung unter Zweck
mäßigkeitsaspekten und die Uberwachung hin
sichtlich Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung 
der Zuständigkeiten nach § 65c des Fünften Bu
ches Sozialgesetzbuch, 

2. die Entwicklung von Richtlinien für die Tätigkeit 
der Gesellschaft , insbesondere über gesundheits
politische Zielsetzungen, 

3. die Beschlussfassung über eine Beteiligung des 
Landeskrebsregisters an größeren oder strategi
schen oder politisch relevanten Forschungspro
jekten und 

4. die Beratung der Geschäftsführung zur strategi
schen Weiterentwicklung des Landeskrebsregis
ters." 

7. § 9 wird wie folgt geändert : 

a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „Datenvali
dierungs- und -speicherstelle" durch das Wort 
,,Landesauswertungsstelle" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „Datenvali
dierungs- und -speicherstelle" durch das Wort 
,, Landesauswertungsstelle" ersetzt . 

c) In Absatz 4 Satz 2 und 4 werden jeweils di e Wör
ter „Da tenvalidierungs- und -sp eicherstelle" 
durch das Wort „L andesauswertungsstelle" er
setzt. 

8. In § 11 Absa tz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Ab
satz 3 werden jeweils die Wörter „Datenvalidie
rungs- und -speicherstelle" durch das Wort „Lan
desauswertungsstelle" ersetzt. 

9. In § 12 Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „einzelnen" 
gestrichen. 

10. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden die fo lgenden Sätze ange
fügt: 

,, Der Widerspruch kann jederzeit durch die be
troffene Person zurückgenommen werden . Die 
Rechte nach § 19 Absatz 1 bleiben von e inem Wi
derspruch unberührt." 

b) In Absatz 4 Satz 1 wird der Punkt am Ende 
durch die Wörter ,,,sofern nicht früher bereits er
folgt." ersetzt. 

11. § 14 Absa tz 1 wird wie fo lgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert : 

aa) In Nummer 1 wird das Wort „Tumordiag
nose" durch die Wörter „Diagn ose einer 
Krebserkrankung" ersetzt. 

bb) In Nummer 2 werden die Wörter ,,, die Unter
brechung" gestrichen. 

b) Die Sätze 2 und 3 werden durch folgenden Satz 
ersetzt: 

„Für nicht-melanotische Hautkrebsarten mit 
günstiger Prognose gilt Satz 1 Nummer 2 und 4 
nicht." 

12 . § 15 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 1 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 

,,Voll ständig ist eine Meldung, d ie alle Daten ei
ner Patientin oder eines Patienten nach § 2 Ab
satz 4 bis 8 enthält, die gemäß § 65c Absatz 1 
Satz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch auf 
der Grundlage des bundesweit einheitlichen Da
tensatzes der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tu
morzentren und der Gesellschaft der epidemiolo
gischen Krebsregister in Deutschland zur Basis
dokumentation für Tumorerkrankungen und ihn 
ergänzender Module flächendeckend und mög
lichst vollzählig zu erheben sind und der melde
pflichtigen Person zum jeweiligen Meldezeit
punkt bekannt sind oder bei Einhaltung der ä rzt
lichen Sorgfalt bekannt sein müssen." 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Datenvalidie
rungs- und -speicherstelle" durch das Wort „Lan
desauswertungsstelle" ersetzt. 

13. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Datenvalidie
rungs- und -speicherstelle" durch das Wort 
,,Landesauswertungsstelle" ersetzt. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 4 wird durch die folgenden Absätze 4 und 
5 ersetzt: 

,, (4) Soweit die betroffene Person nicht schrift
lich oder elektronisch gemäß § 25a Absatz 4 
Satz 6 des Fünften Buches Sozialgesetz uch wi
dersprochen hat, können Daten des Landeskrebs
registers mit Daten , die nach § 299 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch zum Zwecke der Quali
tätssicherung an eine vom Gemeinsamen Bundes
ausschuss bestimmte Stelle übermittelt werden , 
abgeglichen werden. Die Daten , die für diesen 
Abgleich verwendet werden, werden durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss in den Richtli-
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nien gemäß § 25a Absatz 2 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch festgelegt. Das Landeskrebsre
gister übermittelt <:lie festgelegten Daten nach 
dem erstmaligen Ubermittlungszeitpunkt nach 
§ 25a Absatz 4 Satz 9 des Fünften Buches Sozial
gesetzbuch und danach regelmäßig zusammen 
mit dem aus dem unveränderbaren Teil der Kran
kenversichertennummer abgeleiteten Pseudonym 
an die Vertrauensstelle nach § 299 Absatz 2 
Satz 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. 

(5) Sind Intervallkarzinome aufgetreten, über
mittelt die Landesauswertungsstelle der Stelle , 
die durch Richtlinien des Gemeinsamen Bundes
a usschusses gemäß § 25a Absatz 2 Satz 4 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils 
geltenden Fassung für zuständig hinsichtlich der 
Evaluierung des Früherkennungsprogrammes be
stimmt worden ist , für jedes Intervallkarzinom 
die in den jeweils gültigen Richtlinien des Ge
meinsamen Bundesausschusses genannten Da
ten." 

14. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

,,2. an das gemäß § 1 Absatz 1 des Bundeskrebs
registerdatengesetzes geführte Zentrum für 
Krebsregisterdaten Daten nach Maßgabe des 
§ 5 des Bundeskrebsregisterdatengesetzes zu 
allen bis zum Ende eines Kalenderjahres er
fassten Erkrankungsfällen von Personen, die 
ihren Wohnort im Erfassungsgebiet des Lan
deskrebsregisters haben." 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Datenvali
dierungs- und -speicherstelle" durch das Wort 
,,Landesauswertungsstelle" ersetzt. 

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Von den in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Stellen nimmt die Datenannahmestelle Daten
sätze, auch Meldungen nach § 7 des Bundes
krebsregisterda tengesetzes, entgegen." 

15. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Datenannahmestelle erteilt neben der 
nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord
nung) (Abl. L 119 vom 4.5.2016 , S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 
vom 4.3.2021, S. 35) zu erteilenden Auskunft auf 
Antrag Auskunft darüber, welche allgemeinen 
technischen Bedingungen für die Verarbeitung 
maßgeb_end sind. Die Auskunftserteilung erfolgt 
durch Ubersendung der unverschlüsselten Daten , 
die verständlich sind und insbesondere keine Ab
kürzungen enthalten. Die Auskunft muss einen 
deutlichen Hinweis darauf enthalten, dass sie 
nicht alleinige Grundlage individueller Therapie
entscheidungen sein darf." 

b) In Absatz 4 werden die Wörter „Datenvalidie
rungs- und -speicherstelle" durch das Wort „Lan
desauswertungsstelle" ersetzt. 

16 . § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird das Wort „Da
tenspeicherstelle" durch das Wort „Landesaus
wertungsstelle" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Datenvali
dierungs- und -speicherstelle" durch das Wort 
,,Landesauswertungsstelle" ersetzt. 

17. § 23 wird wie folgt geändert: 

a ) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Über den Antrag entscheidet die Geschäftsstelle 
unter Berücksichtigung der vom wissenschaftli
chen Fachausschuss abgegebenen Empfehlung." 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Datenauswer
tungsstelle" durch das Wort „Landesauswer
tungsstelle" ersetzt. 

18 . § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,D ie Geschäftsstelle prüft den Antrag unter Be
rücksichtigung der vom wissenschaftlichen Fach
ausschuss abgegebenen Empfehlung." 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Datenvali
dierungs- und -Speicherstelle" durch das Wort 
,,Landesauswertungsstelle" ersetzt. 

c) In Absatz 7 wird nach dem Wort „mit" das Wort 
,,dem" eingefügt und die Wörter „und Beirat" 
werden gestrichen. 

19. In § 27 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter 
,,nicht-melanotische Hautkrebsarten und ihre Früh
stadien betreffen" durch die Wörter „keiner Erstat
tung nach § 65c des Fünften Buches Sozialgesetz
buch unterliegen" ersetzt . 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 31. Oktober 2023 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Für die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Die Ministerin für Kinder, Jugend , Familie , 
Gleichstellung, Flucht und Integration 

Josefine P a u 1 

Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Laum an n 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Der Minister der Justiz 

Dr. Benjamin L im b a c h 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Ina Brandes 

- GV NRW. 2023 S. 1168 
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232 
Zweites Gesetz 

zur Änderung der Landesbauordnung 2018 
Der Landtag hat das folgende Gesetz b eschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz 
zur Änderung der Landesbauordnung 2018 

Vom 31. Oktober 2023 

Artikel 1 

Die Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. 
NRW. S. 421), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086) geändert 
worden ist , wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu§ 42 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur 
Wärmeerzeugung und zur Energiebereitstellung" 

b) Nach der Angabe zu § 42 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ 42a Solaranlagen". 

c) In der Angabe zu § 66 werden die Wörter ,,, refe
rentielle Baugenehmigung" gestrichen. 

d) Die Angabe zu § 72 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 72 Beteiligung der Nachbarn und der Öffent
lichkeit" 

e) Die Angabe zu§ 78 wird wi e folgt gefasst: 

,,§ 78 Fliegende Bauten" 

f) Die Angabe zu§ 91 wird gestrichen. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

,, Ferner gilt es für Windenergieanlagen oder Maschi
nen, soweit die an sie gestellten Anforderungen nicht 
bereits durch CE-Kennzeichen und EG-Konformi
tätserklärung mit den in Anhang II Teil 1 Abschnitt 
A der Richtlini e 2006/42/EG des Europäischen Par
la ments und des Ra tes vom 17. Mai 2006 über Ma
schinen und zur Änderung der Richtlinie 95/1 6/EG 
(Neufassung) (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24 ; L 76 
vom 16.3.2007, S. 35), die zuletzt durch die Verord
nung (EU) 2019/1243 (ABl. L 198 vom 25.7.2019, 
S . 241) geändert worden ist , - Maschinenrichtlinie -
aufgeführten Angaben abgedeckt sind." 

3. In § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b wird 
das Wort „freistehende" gestrichen. 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a ) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

,,Satz 2 gilt nicht für Antennen im Außenbe
reich einschließlich der Masten mit einer ma
ximalen Breite des Mastes von 1,50 m oder 
einer Gesamthöhe von nicht mehr als 50 m 
gegenüber anderen Grundstücken im Außen
bereich." 

bb) Folgender Satz wird angefügt : 

,, Abweichend zu Satz 2 sind vor Windener
gieanlagen Abstandsflächen nur gegenüber 
Grundstücksgrenzen , Gebäuden mit Aufent
haltsräumen und gegenüber Anlagen nach 
§ 2 Absa tz 9 der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stof
fen vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905) in der 
jeweils geltenden Fassung fre izuhalten. " 

b) Nach Absatz 4 Sa tz 7 werden die folgenden Sätze 
eingefügt: 

„Bei Windenergieanlagen nach Absatz 1 Satz 5 
b emisst sich die Tiefe der Abstandsfläche nach 30 
Prozent ihrer größten Höhe; in Gewerbe- und In
dustriegebieten nach 20 Prozent ihrer größten 

Höhe. Die größte Höhe errechnet sich bei Anla
gen mit Horizontalachse aus der Höhe der Rot
orachse über der geometrischen Mitte des Mastes 
zuzüglich des Rotorradius. Die Abstandsfläche ist 
ein Kreis um den geometrischen Mittelpunkt des 
Mastes." 

c) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „sowie für 
Antennen im Außenbereich" gestrichen. 

d) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Bei der Bemessung der Abstandsflächen 
bleiben Maßnahmen zum Zwecke der Ener
gieeinsparung und Solaranlagen an beste
henden Gebäuden, unabhängig davon , ob 
diese den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 
entsprechen, außer Betracht, wenn sie min
destens 2,50 m von der Nachbargrenze zu
rückbleiben." 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „Absatz 1 Satz 1 
und 2 bleiben" durch das Wort „bleibt" er
setzt. 

e) Absatz 8 wird wie folgt gefasst : 

,, (8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes so
wie ohne eigene Abstandsflächen sind , auch wenn 
sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das 
Gebäude angebaut werden, zulässig 

1. Gebäude bis zu 30 m 3 Brutto-Rauminhalt ohne 
Aufenthaltsräume sowie Garagen einschließ
lich Abstellräumen , jeweils mit einer mittleren 
Wandhöhe bis zu 3 m , auch wenn sie über ei
nen Zugang zu einem anderen Gebäude verfü
gen, dies gilt auch für Garagen, die keine selb
ständigen Gebäude sind, 

2. Feuerstätten mit einer Nennleistung bis 28 kW 
und Wärmepumpen in Gebä uden nach Num
mer 1, 

3. Zufahrten zu Tiefgaragen und Stellplä tzen , 
Aufzüge zu Tiefgaragen , 

4. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer 
Höhe bis zu 3 m, Solaranlagen an und auf Ge
bäuden nach Nummer 1, 

5. Stützma uern und geschlossene Einfriedungen 
in Gewerbe- und Industr iegebieten , außerhalb 
dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m 
sowie 

6. Wärmepumpen und zugehörige Einhausungen. 

Die in Satz 1 Nummer 1 genannten Anlagen blei
ben auch dann ohne eigene Abstandsflä che und 
in den Abstandsfl ächen eines Gebäudes zulässig, 
wenn auf ihnen Dachterrassen , Balkone und Al
tan e errichtet werden, die einen Abstand von 
mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze einhal
ten. Die Gesamtlänge der Bebauung nach Satz 1 
Nummern 1 bi s 4 und 6 darf je Nachbargrenze 
9 m und auf einem Grundstück zu allen Nach
bargrenzen insgesamt 18 m ni cht überschreiten." 

f) Absatz 11 wird wie folgt gefasst: 

,, (11) Bei Gebäuden, die ohne Einhaltung von 
Abstandsflächen oder mit geringeren Tiefen der 
Abstandsflächen a ls nach Absatz 5 bestehen , sind 
zulässig 

1. Änderungen innerhalb des Gebäudes, 

2. sonstige Änderungen, wenn der Abstand des 
Gebäudes zu den Nachbargrenzen mindestens 
2,50 m b etr ägt , ohne Veränderung von Lä nge 
und Höhe der diesen Nachbargrenzen zuge
kehrten Wände und Dachflächen und ohne 
Einrichtung neuer. Öffnungen oder Vergröße
rung b estehender Offnungen in diesen Wänden 
und Dachflächen, 

3. Nutzungsänderungen, 

4. die Neuerrichtung oder der Ausbau von Dach
rä umen oder eines Dachgeschosses innerhalb 
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der Abmessungen bestehender Dachräume 
oder des Dachgeschosses , 

5. die nach trägli che Errichtung eines Dachge
schosses oder eines obersten Geschosses, wenn 
deren Abstandsflächen innerhalb der Ab
standsflächen des bestehenden Gebä udes lie
gen und ein Abstand zur Nachbargrenze von 
mindestens 2,50 m eingehalten wird, sowie 

6. die Neuerrichtung eines nach Kuba tur gleich-
art igen Gebäudes an gleicher Stelle . 

Darüber hinausgehende Änderungen können un
ter Würdigung nachbarlicher Belange und der 
Belange des Brandschutzes zugelassen werden. 
Die Sä tze 1 und 2 gelten ni cht für Gebäude nach 
Absa tz 8." 

g) Absatz 12 Sa tz 2 wird aufge hoben. 
h) Absatz 13 wird aufgehoben . 
i) Der bisherige Absatz 14 wird Absatz 13. 

5. § 7 wird wie folgt geändert: 
a ) Absatz 1 Sa tz 3 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

,, 2. eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben be
fugte Person nach § 2 des Vermessungs- und 
Ka tastergesetzes vom 1. März 2005 (GV. 
NRW. S. 174) in der jeweils geltenden Fas
sung die ba uplanungs- und bauor dnungs
rechtliche Unbedenklichkeit der Teilung auf 
Grundlage eines Amtli chen Lageplans be
scheinigt ha t." 

b) In Absatz 3 werden nach der Angabe „4" die Wör
ter „sowie § 71 Absatz 1 und 2" eingefügt. 

6. § 8 wird wie folgt geä ndert: 
a ) Die Absätze 1 bis 3 werden d urch folgenden Ab

satz 1 er setzt : 
,, (1) Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren 
ba ulichen Anlagen überbauten Flächen der be
b auten Grundstücke sind als Grünflächen 
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzu-

stellen und 
2. zu begrünen oder zu bepfla nzen , 

soweit diese Flächen nicht für eine andere zuläs
sige Verwendung benötigt werden . Schotterungen 
zur Gestaltung von Grünflächen sowie Kunstra
sen stellen keine andere zulässige Verwendung 
nach Satz 1 dar. Ist eine Begrünung oder Bepflan
zung der nicht überb auten Flächen dieser 
Grundstücke nicht oder nur sehr eingeschränkt 
möglich, so sollen die baulichen Anlagen begrünt 
werden , soweit ihre Beschaffenheit, Konstruktion 
und Gestaltung es zulassen und die Maßnahme 
wirtschaftlich zumutbar ist. Erfolgen die Festle
gungen nach Satz 1 durch örtliche Bauvorschr ift 
(§ 89 Absatz 1 Nummer 7) oder durch Bebau
ungsplan(§ 89 Absatz 2) sind d iese maßgeblich ." 

b) Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 2 und 3. 
7. In § 11 Absatz 3 Sa tz 1 werden die Wörter „Bauher

rin oder der Bauherr" durch das Wort „Bauherr
schaft" ersetzt. 

8. In § 13 Sa tz 1 werden nach dem Wort „Wasser" die 
Wörter „Schnee, Eis," eingefügt. 

9. In § 21 Absatz 4 Sa tz 3 werden die Wörter „schriftli
chen Antrag" durch die Wör ter „Antrag in Text
form" ersetzt . 

10. In § 22 Absatz 2 Sa tz 4 werden die Wörter ,,, das zu
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15 . November 
201 6 (GV. NRW. S . 934) geändert worden ist ," durch 
die Wör ter „in der jeweils geltenden Fassung" er
setzt . 

11. § 23 Absatz 2 wird wie folgt gefasst : 
,, (2 ) Die Zustimmung für Bau produkte nach Ab
satz 1, die in Baudenkmälern nach § 2 des Nord
rhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes vom 13. 
April 2022 (GV. NRW. S . 662) in der jeweils gelten
den Fassung verwendet werden , erteilt die untere 
Bau aufsichtsbehörde." 

12. § 26 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,, (3) Abweichend von Absatz 2 Satz 4 sind andere 
Bauteile, die feuerbeständ ig oder hochfeuerhem
mend sein müssen , aus brennbaren Baustoffen zuläs
sig , sofern sie den Technischen Baubestimmungen 
nach § 88 entsprechen. Dies gilt nicht für Wände 
n ach § 30 Absatz 3 Satz 1 und Wände nach § 35 Ab
satz 4 Satz 1." 

13. D em§ 28 Absatz 5 wird fo lgender Satz angefügt: 
,,Abweichend von Absatz 3 sind hinterlüftete Außen
wandbekleid ungen , die den Technischen Ba ubestim
mungen nach § 88 entsprechen , mit Ausnahme der 
Dämmstoffe, aus normalentflammbaren Baustoffen 
zulässig ." 

14. Nach § 30 Absatz 5 Sa tz 4 wird folgender Satz ein
gefügt: 
„Die Dämmung des Daches ist in diesen Fä llen 
n ichtbrennbar auszuführen." 

15. § 32 wird wie folgt geändert: 
a ) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter ,,, Oberlichte 
und Solaranlagen" durch die Wörter „und 
Oberlichte" ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst : 
„Von der Außenfläch e von Brandwänden und 
von der Mittellinie gemeinsamer Brand
wände müssen mindes tens 1,25 m entfernt 
sein: 
1. Dachfläche11fenster, Oberlichte, Lichtkup

p eln und Offnungen in der Bedachung, 
wenn diese Wände nicht mindestens 0,30 m 
über die Bedachung geführt sind sowie 

2. Zwerchhäuser, D achgauben und ähnliche 
Dachaufbauten aus brennbaren Baustof
fen , wenn sie nicht durch diese Wände ge
gen Brandübertragung geschützt sind." 

b) Absatz 8 wird aufgeh oben. 
c) Absatz 9 wird Absa tz 8. 

16. § 33 Absatz 1 Satz 1 wird w ie folgt gefasst : 
,, Für Nutzungseinheiten wie Wohnungen , Praxen , 
selbstständige Betr iebsstätten müssen in jedem Ge
schoss mit Aufenthaltsr äumen mindestens zwei von
einander unabhängige Rettungswege ins Freie vor
handen sein ." 

17. In § 39 Absatz 4 Satz 2 wird der Sa tzteil ,,, die vor 
dem 1. Januar 2019 zulässigerweise errichtet wur
den ," gestr ichen. 

18. § 42 wird wie folgt geändert : 
a ) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 42 

Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur 
Wärmeerzeugung und zur Energiebereitstellung ". 

b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt : 
,, Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Feuerungsan
lagen , die nach dem Stand der Technik ohne eine 
Einrichtung zur Ableitung der Abgase betrieben 
werden können." 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst : 
,, (6) Für die Aufs tellung von or tsfesten Verbren
nungsmotoren , Blockheizkraftwerken Brennstoff
zellen , Verdichtern oder Elektrolyseuren sowie die 
Ableitung ihrer Prozess- oder Verbrennungsgase 
gelten die Absätze 1, 3 und 4 entsprechend ." 

d ) In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „Bauherrin 
oder der Ba uherr" durch das Wort „Bauherr
schaft" ersetzt. 

19 . Nach § 42 wird folgender § 42a eingefügt: 

,,§ 42a 

Solaranlagen 

(1) Bei der Errichtung vo n Gebäuden , für die der 
Ba uantrag 

1. nach dem 1. Januar 2024 für Nichtwohngebäude 
oder 

2. nach dem 1. Januar 2025 für Wohngebäude 
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gestellt wird , sind Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie auf den dafür 
geeigneten Dachfläch en zu installieren und zu b e
treiben. Dies gilt auch bei Verfahren für Gebäude 
nach § 63 entsprechend , wenn deren Baubeginn nach 
den in Satz 1 genannten Zeitpunkten erfolgt. Erfol
gen Festlegungen nach Satz 1 durch örtliche Bauvor
schrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 1) oder durch Bebau
ungsplan (§ 89 Absatz 2) sind diese maßgeblich . 

(2) Auf geeigneten Dachflächen von Landesliegen
schaften sind möglichst bis zum 31. Dezember 2025 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie zu installieren und zu betreiben. 

(3) Die Pflicht nach Absatz 1 gilt auch bei vollstän
diger Erneuerung der Dachha ut eines Gebäudes, die 
nach dem 1. Januar 2026 begonnen wird. Abwei
chend zu Satz 1 gilt die Pflicht ab dem 1. Juli 2024 
für Gebäude , die sich im Eigentum der Kommunen 
im Land Nordrhein-Westfalen befinden. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind insbesondere nicht an
zuwenden auf: 

1. Gebäude mit einer Nutzfläche von bis zu 50 m2 , 

2. Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude sowie 

3. Fliegende Bauten. 

(5) Die Pflicht nach den Absätzen 1 bis 3 entfällt , so
weit ihre Erfüllung 

1. anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten wider-
spricht , 

2. im Einzelfall technisch unmöglich is t oder 

3. wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 

(6) Die Pflicht nach den Absätzen 1 bis 3 gilt ebenso 
als erfüllt, soweit 

1. das wirtschaftliche Flächenpotential für Photo
voltaik durch die Errichtung und den Betrieb so
larthermischer Anlagen ausgeschöpft wird oder 

2. wenn a uf anderen Außenflächen des Gebäudes 
eine Photovoltaikanlage errichtet und betrieben 
wird , die mindest ens den Vorgaben der Rechts
verordnung nach Absatz 8 entspricht. 

(7) Von der Pflicht nach den Absätzen 1 bis 3 kann 
a uf Antrag befreit werden , wenn die Pflicht im Ein
zelfall wegen besonderer U mstände durch einen un
angemessenen Aufwa nd oder in sonstiger Weise zu 
einer unbilligen Härte führen würde. 

(8) Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung." 

20. § 43 Absatz 1 Satz 1 bis 3 werden aufgehoben. 

21. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 bis 5 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 

,, Aufenthaltsräume im Dachraum und im Keller
geschoss müssen eine lichte Raumhöhe von min
destens 2,20 m über mindestens der Hälfte ihrer 
Netto-Raumfläche haben; Raumteile mit einer 
lichten Ra umhöhe bis zu 1,50 m bleiben a ußer 
Betracht. Für Aufenthaltsräume in Wohngebäu
den der Gebäudeklassen 1 und 2 kann eine lichte 
Höhe von mindestens 2,30 m gestattet werden." 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird jeweils das Wort „Netto
Grundfläche" durch das Wort „Netto-Raumflä
che" ersetzt. 

22. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3. 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

,, (4) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne 
oder Dusche und eine Toilette haben." 

d) In Absatz 5 Nummer 1 und 3 werden jeweils die 
Wörter „weniger als" durch die Wörter „bis zu" 
ersetzt. 

23. § 48 Absatz 1 wird durch die folgenden Absätze 1 
und la ersetzt: 

,, (1) Bei der Errichtung, Änderung und Nutzungsän
derung von Anlagen , bei denen ein Zu- oder Ab
fahrtsverkehr zu erwarten is t , sind die notwendigen 
Stellplätze , Garagen sowie Fahrradabstellplätze auf 
dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung 
davon auf einem geeigneten Grundstück, dessen Be
nutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesi
chert wird, herzustellen oder nach örtlicher Bauvor
schrift durch Zahlung eines Ablösungsbetrages 
durch die Bauherrschaft gegenüber der Gemeinde 
abzulösen. Erfolgen die Festlegungen nach Satz 1 
durch Bebauungsplan (§ 89 Absatz 2) oder durch 
örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 4), 
sind diese maßgeblich. 

(la} Bei der Errichtung einer für eine Sola rnutzung 
geeigneten Stellplatzfläche mit mehr als 35 notwen
digen Stellplä tzen für Kraftfahrzeuge, die einem 
Nichtwohngebäude dient, ist über diese eine Anlage 
zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs
energie zu errichten. Die Pflicht nach Satz 1 entfällt, 
soweit 

1. die Stellplatzfläche unmittelbar entlang der 
Fahrbahnen öffentlicher Straßen angeordnet ist , 
oder 

2. ihre Erfüllung 

a) anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten wi-
derspricht, 

b) im Einzelfall technisch unmöglich ist, 

c) wirtschaftlich nicht vertretbar ist, oder 

d) im Einzelfall wegen besonderer Umstände 
durch einen unangemessenen Aufwand oder in 
sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte füh
ren würde. 

Im Falle des Satzes 1 kann zur Erfüllung der Pflicht 
je fünf Stellplätzen auf der Stellplatzfläche mindes
tens ein geeigneter Laubbaum so gepflanzt und un
terhalten werden , dass der Eindruck einer großen 
befestigten Grundstücksfläche abgemildert wird . So
fern die Pflicht nach Satz 2 entfällt, ist im Bauge
nehmigungsverfahren der Bauherrschaft Satz 3 als 
Pflicht aufzuerlegen." 

24 . § 49 wird wi e folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „im erfor
derlichen Umfang" gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „im erforder
lichen Umfang" gestrichen. 

bb) In Satz 3 Nummer 1 werden die Wörter „und 
des Bildungswesens" durch die Wörter ,,, des 
Bildungs- und Erziehungswesens" ersetzt. 

c) Satz 5 wird aufgehoben. 

25. § 50 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird das Komma am Ende durch 
die Wörter ,,, a usgenommen solche , die nach § 62 
Absa tz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a ) Doppel
buchstabe aa) verfahrensfrei gestellt sind," er
setzt. 

b) Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 

,,11. Einr ichtungen zur Unterbringung von Per
sonen sowie Tageseinrichtungen für Kinder, 
Menschen mit Behinderung und alte Men
schen, ausgenommen Tageseinrichtungen 
einschließlich Tagespflege für nicht mehr als 
zehn Kinder," 

26. In § 52 werden die Wörter „sind die Bauherrin oder 
der Bauherr" durch die Wörter „ist die Bauherr
schaft" ersetzt. 

27. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert : 

aa) In Satz 5 wird das Wort „schriftlich" durch 
die Wörter „in Textform" ersetzt. 
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bb) In Sa tz 6 werden die Wörter „der oder" ge
strichen und das Wort „schriftlich" durch die 
Wörter „in Textform" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „gemäß 
§ 62 Absatz l " gestrichen. 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „vom 12. Novem
ber 1999 (GV. NRW. S. 602) , das zuletzt durch Ar
tikel 2 des Gesetzes vom 15 . November 2016 (GV. 
NRW. S . 934) geändert worden ist ," gestrich en . 

28. § 54 wird wie folgt geändert: 

a ) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter ,,, die sie zu 
unterzeichnen haben," gestrichen . 

b) In Absatz 3 werden die Wörter ,,, die zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Oktober 
2017 (BGBl. I S. 3562) geändert worden ist ," 
durch die Wörter „in der jeweils geltenden Fas
sung" ersetzt. 

c) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben. 

29. § 57 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Fachkräften" 
die Wörter ,,, die sich regelmäßig über die für die 
Berufsausübung geltenden Bestimmungen fort
und weiterzubilden haben ," eingefügt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

,, Die Bauaufsichtsbehörden haben den Fachkräf
ten die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungs
maßnahmen nach Satz 1 zu ermöglichen." 

30. In § 58 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „nach 
§ 87 Absatz 2 Nummer 3" gestrichen . 

31. § 60 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,, (1) Die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung 
und Beseitigung von Anlagen bedürfen der Bauge
nehmigung, soweit in den §§ 61 bis 63 , 78 und 79 
nichts anderes b estimmt ist." 

32. § 61 wird wie fo lgt gefass t: 

,, § 61 

Vorrang anderer 
Gestattungsverfahren 

Folgende Gesta ttungen schließen eine Baugenehmi
gung nach § 60 sowie eine Zustimmung nach § 79 
ein: 

1. für nach anderen Rechtsvorschriften zulassungs
bedürftige Anlagen in , an, über und unter oberir
dischen Gewässern und Anlagen, die dem Aus
bau, der Unterhaltung 

oder der Benutzung eines Gewässers dienen oder 
als solche gelten, ausgenommen Gebäude, die 
Sonderbauten sind, 

2. für nach anderen Rechtsvorschriften zulassungs
bedürftige Anlagen für die öffentliche Versorgung 
mit Elektrizität, Gas , Wärme, Wasser und für die 
öffentliche Verwertung oder Entsorgung von Ab
wässern, ausgenommen Gebäude, die Sonderbau
ten sind, 

3. für Anlagen, die nach § 35 Absatz 3 des Kreis
laufwirtschaftsgesetzes vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I. S. 212) in der jeweils geltenden Fassung 
einer Genehmigung bedürfen , 

4. für Anlagen, die aufgrund des Produktsicherheits
gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 3147) 
oder des Gesetzes über überwachungsbedürftige 
Anlagen vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146 , 3162) , 
in den jeweils geltenden Fassungen, einer Geneh
migung oder Er laubnis bedürfen, 

5. für Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung 
nach § 7 des Atomgesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565) 
in der jeweils geltenden Fassung bedürfen , 

6. für Anlagen, die einer Genehmigung nach § 8 des 
Gentechnikgesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066) in 
der jeweils geltenden Fassung bedürfen, 

7. für Anlagen, die nach § 4 und § 16 Absatz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274, 2021 I S. 123) in der jeweils geltenden 
Fassung einer Genehmigung bedürfen, auch wenn 
sie im vereinfachten Verfahren n ach § 19 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes erteilt wird, 
oder 

8. für Anlagen, die von der Verbindlichkeitserklä
rung eines Sanierungsplans nach § 13 Absatz 6 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes vom 17. März 
1998 (BGBl. I S. 502) oder nach§ 15 Absatz 3 des 
Landesbodenschutzgesetzes vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S. 439) , in den jeweils geltenden Fas
sungen, umfasst sind." 

33. § 62 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 Buchstabe d werden nach 
dem Wort „Grundfläche," die Wörter 
,,auch ausgestattet mit Solaranlagen," 
eingefügt. 

bbb) In Nummer 2 Buchstabe c wird das 
Wort „Gebäudetrennwände" durch die 
Wörter „innere Brandwände" ersetzt. 

ccc) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aaaa) In Buchstabe b werden die Wör
ter „Gesamtlänge je Grund
stücksgrenze bis zu 9 m" durch 
die Wörter „Grundfläche bis zu 
100 m2 " ersetzt. 

bbbb) Buchstabe d wird aufgehoben. 

cccc) Der bisherige Buchstabe e wird 
Buchstabe d. 

ddd) Nummer 4 Buchstabe c wird durch die 
folgenden Buchstaben c bis i ersetzt: 

,,c) Anlagen zur vorübergehenden Si
cherstellung der Energie- oder Wär
meversorgung von gewerblich oder 
industriell genutzten Gebäuden für 
einen Zeitraum von bi s zu 24 Mona
ten unter den Voraussetzungen des 
Satzes 2, 

d) Blockheizkraftwerke, Brennstoffzel
len und Wärmepumpen , § 42 Ab
satz 7 bleibt unberührt , 

e) Anlagen zur Wasserstofferzeugung, 
sofern der darin erzeugte Wasser
stoff dem Eigenverbrauch der bauli
chen Anlagen dient, für die sie er
richtet werden, 

f) Anlagen zur Erzeugung und Nut
zung von Wasserstoff einschließlich 
deren Umhausungen sowie die zu
gehörigen Gasspeicher, bei denen 
die Prozessschritte Erzeugung und 
Nutzung in einem werksmäßig her
gestellten Gerät mit einer Speicher
menge von bis zu 20 kg pro Gerät, 
kombiniert sind, 

g) Flüssiggastankstellen mit einem 
Flüssiggaslagerbehälter mit weni
ger als 3 t Fassungsvermögen für die 
Versorgung von Kraftfahrzeugen , 

h) Anlagen zur Verteilung von Wärme 
bei Wasserheizungsanlagen ein
schließlich der Wärmeerzeuger un
ter der Voraussetzung des Satzes 2, 
§ 42 Absatz 7 bleibt unberührt , 

i) Wasserversorgungsanlagen ein-
schließlich der Warmwasserversor
gungsanlagen und ihre Wärmeer
zeuger sowie Abwasseranlagen un
ter der Voraussetzung des Satzes 2, 
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mit Ausnahme der Gebäude von 
Abwasserbehandlungsanlagen," 

eee) Nummer 5 wird wie folgt geändert: 

aaaa) Buchstabe a wird wie folgt geän
dert: 

aaaaa) Doppelbuchstabe aa wird 
wie folgt gefasst: 

,,aa) Antennen und An
tennen tragende 
Masten mit einer 
Höhe von 20 m, auf 
Gebäuden gemessen 
ab dem Schnitt
punkt der Anlage 
mit der Dachhaut, 
im Außenbereich 
ohne Höhenbegren
zung freistehend, 
wenn eine nach § 54 
Absatz 4 berechtigte 
Person die statisch
konstruktive Unbe
denklichkeit festge
stellt und der Bau
herrschaft beschei
nigt hat," 

bbbbb) In Doppelbuchstabe bb 
wird die Angabe „10 m3 " 

durch die Angabe „30 m3 " 

ersetzt. 

bbbb) In Buchstabe b wird das Wort 
„nur" durch die Wörter „bis zu 48 
Monate," ersetzt. 

fff) Nummer 7 wird wie folgt geändert: 

aaaa) In Buchstabe a werden die Wörter 
„und Einfriedungen" durch die 
Wörter ,, , Einfriedungen sowie 
deren Bestückung mit Solaranla
gen," ersetzt. 

bbbb) In Buchstabe b werden nach dem 
Wort „Grundstücke ," die Wörter 
„einschließlich deren Bestückung 
mit Solaranlagen," eingefügt. 

ggg) In Nummer 10 Buchstabe a werden die 
Wörter „außer im Außenbereich" durch 
die Wörter „im Außenbereich nur als 
Nebenanlage eines höchstens 50 m ent
fernten Gebäudes mit Aufenthaltsräu
men," ersetzt. 

hhh) In Nummer 11 Buchstabe g werden die 
Wörter „für die jeweilige bauliche An
lage nach § 67 Absatz 1 bis 3 und 6 bau
vorlageberechtigte" durch die Wörter 
,, nach § 54 Absatz 4 berechtigte" er
setzt. 

iii) Nummer 15 wird wie folgt geändert: 

aaaa) In Buchstabe a werden die Wör
ter „überdachte und nicht über
dachte" gestrichen. 

bbbb) In Buchstabe b werden nach 
dem Wort „Tankstellen" die Wör
ter „sowie Ladestationen für 
Elektromobilität und die damit 
verbundene Änderung der Nut
zung' ' eingefügt. 

cccc) Nach Buchstabe d wird folgen
der Buchstabe e eingefügt: 

„e) eingefriedete, befestigte oder 
unbefestigte und ganz oder 
teilweise mit einem Dach 
versehene Auslaufflächen für 
Nutztiere," 

dddd) Der bisherige Buchstabe e wird 
Buchstabe f. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Nummer 3 
Buchstabe d und Nummer 4 Buchstabe c" 
durch die Wörter „Nummer 4 Buchstaben c 
bis i" und das Wort „Benutzung" durch das 
Wort „Errichtung" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird das Wort „schriftlich" durch 
die Wörter „in Textform" ersetzt. 

bb) In Satz 6 wird die Angabe „3 und 4" durch 
die Angabe „4 und 5" ersetzt. 

34. § 63 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „3" 
durch die Angabe „4" ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Satz 1 gilt nicht für Sonde_rbauten nach 
§ 50 sowie für die Errichtung, Anderung oder 
Nutzungsänderung 

1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn da
durch dem Wohnen dienende Nutzungsein
heiten mit einer Größe von insgesamt 
mehr als 5 000 m2 Brutto-Grundfläche ge
schaffen werden , und 

2. baulicher Anlagen, die öffentlich zugäng
lich sind, wenn dadurch die gleichzeitige 
Nutzung durch mehr als 100 zusätzliche 
Besucher ermöglicht wird, die innerhalb 
des angemessenen Sicherheitsabstands 
eines Betriebsbereichs im Sinne des § 3 
Absatz 5a des Bundes-Immissionsschutz
gesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
liegen; ist der angemessene Sicherheitsab
stand nicht bekannt, ist maßgeblich, ob 
sich das Vorhaben innerhalb des Achtungs
abstands des Betriebsbereichs befindet." 

cc) In Satz 3 wird die Angabe „Nummer 1" ge
strichen. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 4 wird das Wort „Vorlage" durch das 
Wort „Eingang" ersetzt. 

bb) In Satz 5 wird das Wort „schriftlich" gestri
chen. 

cc) Satz 6 wird wie folgt gefasst: 

,,Das Recht zur Ausführung des Bauvorha
bens entsprechend der eingereichten Unter
lagen erlischt, wenn innerhalb von drei Jah
ren nach Vorliegen der Voraussetzungen nach 
den Sätzen 4 und 5 mit dessen Ausführung 
nicht begonnen wurde, oder die Bauausfüh
rung länger als ein Jahr unterbrochen wor
den ist. " 

c) Die Absätze 4 und 5 werden durch folgenden Ab
satz 4 ersetzt: 

,,(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Garagen 
und Stellplätze sowie für Fahrradabstellplätze 
über 100 m2 bis 1 000 m2 Nutzfläche, wenn sie ei
nem Gebäude im Sinne des Absatzes 1 dienen." 

d) Absatz 6 wird Absatz 5 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird das Wort „einfache" durch das 
Wort „vereinfachte" ersetzt. 

bb) In Satz 4 werden nach den Wörtern „Bau
herrschaft bei der" das Wort „Vorlage" durch 
das Wort „Einreichung", die Wörter „ihre 
Vorlage" durch das Wort „diese" und das 
Wort „ist" durch das Wort „sind" ersetzt . 

e) Absatz 7 wird Absatz 6 und in Satz 1 und 2 wird 
jeweils das Wort „Nichtigkeit" durch das Wort 
,,Unwirksamkeit" ersetzt. 

f) Absatz 8 wird Absatz 7. 

35. § 64 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt geän
dert: 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 31 vom 17. November 2023 1177 

aa) Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

,,b) den §§ 4, 6, 48 und 49" 

bb) In Buchstabe d wird die Angabe „über 100 
m2 " gestrichen. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

,,(2) Absatz 1 gilt auch für Sonderbauten, die in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 
2018/2001 des Europäischen Parlamentes und des 
Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
(Neufass ung) (ABL L 328 vom 21.12.2018 S. 82, 
L 311 vom 25.9.2020 S.11; L 41 vom 22.2.2022, 
S. 37), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 
Nr. 2022/759 (ABl. L 139 vom 18.5.2022, S. 1) ge
ändert worden ist, fallen. " 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und in 
Satz 1 werden nach dem Wort „Abweichend" die 
Wörter „zu Absatz l" eingefügt. 

36. § 66 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 66 

Typengenehmigung". 

b) Die Absätze 5 und 6 werden aufgehoben. 

37. § 67 wird wie folgt geändert: 

a) In § 67 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
,,die" die Wörter „nicht verfahrensfreie" einge
fügt und das Wort „unterschrieben" wird durch 
das Wort „erstellt" ersetzt. 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a einge
fügt: 

,,(4a) Bauvorlageberechtigt für die Gebäudeklas
sen 1 und 2 ist auch, wer als Meisterin oder Meis
ter des Maurer- , Betonbauer- oder des Zimmerer
handwerks, oder diesen nach § 7 Absatz 2, 3, 7 
oder 9 der Handwerksordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. September 1998 
(BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095) in der jeweils 
geltenden Fassung gleichgestellten Personen, in 
das Verzeichnis der eingeschränkt Bauvorlagebe
rechtigten bei der Ingenieurkammer-Bau Nord
rhein-Westfalen eingetragen ist. Auf Antrag ist in 
das Verzeichnis nach Satz 1 einzutragen, bei der 
oder dem fünf Jahre nach Erwerb der genannten 
Qualifikation vergangen sind. Absatz 4 Satz 2 bis 
5 gilt entsprechend . Bauvorlageberechtigt sind 
auch Personen, die in einem anderen Mitglied
staat der Europäischen Union , einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi
schen Wirtschaftsraum oder der Schweiz zur Er
bringung von Entwurfsleistungen nach Satz 1 
rechtmäßig niedergelassen sind, eine vergleich
bare Berechtigung vorweisen können und diese 
Leistungen nur vorübergehend und gelegentlich 
im Land Nordrhein-Westfalen erbringen. Die 
Bauvorlageberechtigten nach Satz 1 sind ver
pflichtet, sich jährlich im Bereich des öffentlichen 
Baurechts fortzubilden. Die Erfüllung der jährli
chen Fortbildungspflicht haben die Bauvorlage
berechtigten gegenüber der Ingenieurkammer
Bau Nordrhein-Westfalen nachzuweisen . Sie ha
ben sich ausreichend gegen Haftpflichtansprüche 
zu versichern, die aus ihrer eigenverantwortli
chen Tätigkeit herrühren können. Es ist eine 
Nachhaftung des Versicherers für mindestens 
fünf Jahre nach Beendigung des Versicherungs
vertrages zu vereinbaren. Die Mindestversiche
rungssumme beträgt für jeden Versicherungsfall 
1,5 Millionen Euro für Personenschäden und 
300 000 Euro für Sach- und Vermögensschäden. 
Als Jahreshöchstleistung für alle im Versiche
rungsjahr verursachten Schäden muss der drei
fache Betrag der Mindestversicherungssumme 
veranschlagt sein. Die Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen kann das Tätigwerden als 
eingeschränkt bauvorlageberechtigte Person un
tersagen und die Eintragung in das Verzeichnis 
nach Satz 1 löschen, wenn die Voraussetzungen 

nicht erfüllt sind oder, wenn Tatsachen vorliegen, 
aus denen sich ergibt, dass die Person nicht über 
die nach § 54 Absatz 1 geforderte Sachkunde ver
fügt." 

38. § 68 wird wie folgt gefasst: 

,, § 68 

Bautechnische Nachweise 

(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die Stand
sicherheit, den Brand-, Wärme- und Schallschutz ist 
nach näherer Maßgabe der Verordnung nach § 87 
Absatz 4 nachzuweisen (bautechnische Nachweise). 
Dies gilt nicht für verfahrensfreie Bauvorhaben, ein
schließlich der Beseitigung von Anlagen, soweit 
nicht in diesem Gesetz oder in der Rechtsverordnung 
nach § 87 Absatz 4 anderes bestimmt ist. 

(2) Vor Erteilung der Baugenehmigung sind bei der 
Bauaufsichtsbehörde Bescheinigungen einer sach
verständigen Person nach § 87 Absatz 2, dass das 
Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz 
entspricht, einzureichen. Spätestens mit der Anzeige 
des Baubeginns sind bei der Bauaufsichtsbehörde 
Bescheinigungen sachverständiger Personen nach 
§ 87 Absatz 2 zusammen mit den in Bezug genom
menen bautechnischen Nachweisen einzureichen 
über 

1. die Prüfung des Schallschutzes und des Wärme-
schutzes und 

2. die Prüfung des Standsicherheitsnachweises. 

Gleichzeitig sind der Bauaufsichtsbehörde Erklä
rungen dieser sachverständigen Personen in Text
form vorzulegen, wonach sie zur stichprobenhaften 
Kontrolle der Bauausführung beauftragt wurden. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 müssen für 

1. Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 ein
schließlich ihrer Nebengebäude und Nebenanlagen, 

2. freistehende landwirtschaftliche Betriebsgebäude, 
auch mit Wohnteil, bis zu zwei Geschossen über 
der Geländeoberfläche, ausgenommen solche mit 
Anlagen für Jauche und Flüssigmist und 

3. eingeschossige Gebäude mit einer Grundfläche 
bis 200 m2 

keine Bescheinigungen einer sachverständigen Person 
nach § 87 Absatz 2 über die Prüfung der bautechni
schen Nachweise ausgestellt werden . Das Erfordernis 
der Einreichung der bautechnischen Nachweise bei 
der Bauaufsichtsbehörde bleibt unberührt. In dem 
Fall des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 2 bescheiri.igt eine 
berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 die Uberein
stimmung der Bauausführung mit den Anforderun
gen des Standsicherheitsnachweises anhand von 
stichprobenhaften Kontrollen der Baustelle. 

(4) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht für 

1. Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 einschließ
lich ihrer Nebengebäude und Nebenanlagen, 

2. Wohngebäude der Gebäudeklasse 3, 

3. Kleingaragen bis 100 m 2, sofern diese nicht ver
fahrensfrei gestellt sind, und 

4. Sonderbauten mit Ausnahme von Garagenmitei-
ner Nutzfläche über 100 m2 bis 1000 m2 . 

Für Vorhaben nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 ist eine 
Erklärung der Entwurfsverfassenden, dass das Vor
haben den Anforderungen an den Brandschutz ent
spricht, ausreichend . 

(5) Soll b ei der Errichtung geschlossener Garagen 
mit einer Nutzfläche über 100 m2 bis 1000 m 2 eine 
natürliche Lüftung vorgesehen werden, so muss zu
vor von einer oder einem staatlich anerkannten 
Sachverständigen die Unbedenklichkeit bescheinigt 
worden sein. Die Bescheinigung ist aufgrund durch
geführter Messungen innerhalb eines Monats nach 
Inbetriebnahme der Garage von der oder dem Sach
verständigen zu bestätigen. 

(6) Bei Sonderbauten wird die Übereinstimmung 
des Vorhabens mit den Brandschutzvorschriften 
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durch die Bauaufsichtsbehörde geprüft; dies gilt 
nicht für Garagen mit einer Nutzfläche bis 1000 m2 . 

§ 69 bleibt unberührt. Die Bauherrschaft kann in 
den übrigen Fällen eine Prüfung der bautechnischen 
Nachweise durch die Bauaufsicht beantragen. Dies 
gilt auch für die Anforderungen an den Brandschutz, 
soweit hierüber Bescheinigungen nach Absatz 2 vor
zulegen sind. 

(7) Werden bautechnische Nachweise für den Brand
schutz oder die Standsicherheit durch sachverstän
dige Personen nach § 87 Absatz 2 bescheinigt, wer
den die entsprechenden Anforderungen auch in den 
Fällen des § 69 nicht geprüft. Einer Prüfung bau
technischer Nachweise, die von einem Prüfamt für 
Bausta tik allgemein geprüft si nd (Typenprüfung) , 
bedarf es nicht. Typenprüfungen anderer Ländergel
ten auch im Land Nordrhein-Westfalen." 

39 . § 69 wird wie fo lgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird der Punkt durch die Wörter ,,; 
wird der Zweck der jeweiligen Anforderung 
nachweisbar auch unter Zulassung der bean
tragten Abweichung erreicht, soll die Abwei
chung zugelassen werden." ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird die 
Angabe,,§ 47 sowie" gestrichen. 

bbb) In Nummer 2 wird das Wort „oder" 
durch ein Komma ersetzt . 

ccc) Nach Nummer 2 wird folgende Num
mer 3 eingefügt: 

,,3. bei Nutzungsänderungen oder" 

ddd) Die bisherige Nummer 3 wird zu Num
mer 4. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Ferner kann von § 4 bis § 16 und § 26 bis 
§ 48 dieses Gesetzes oder aufgrund dieses 
Gesetzes erlassener Vorschriften abgewichen 
werden, 

1. wenn Gründe des allgemeinen Wohls die 
Abweichung erfordern, 

2. zur praktischen Erprobung neuer Bau
und Wohnformen oder 

3. wenn die Einhaltung der Vorschrift im 
Einzelfall zu einer offenbar nicht beab
sichtigten Härte führen würde." 

dd) Satz 4 wird aufgehoben . 

b) Absatz la Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Der Zulassung einer Abweichung bedarf es 
nicht , wenn sachverständige Personen nach § 87 
Absatz 2 bescheinigt haben, dass das Vorhaben 
den Anforderungen an den Brandschutz oder an 
die Standsicherheit entspricht und das Vorliegen 
der Voraussetzungen für Abweichungen durch sie 
oder ihn bescheinigt wird." 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Satz 1 und 
2" gestrichen und das Wort „schriftlich" wird 
durch die Wörter „in Textform" ersetzt. 

40. § 70 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,, (1) Der Bauantrag ist bei der unteren Bauauf
sichtsbehörde einzureichen." 

b) Absatz 3 Satz 1 und 2 wird aufgehoben. 

41. § 71 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Legt die Bauherrschaft Bescheinigungen einer 
sachverständigen Person nach § 87 Absatz 2 vor, 
wird vermutet, dass die bauaufsichtlichen Anfor
derungen insoweit erfüllt sind. § 68 bleibt unbe
rührt." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Sobald der Bauantrag und die Bauvorlagen 
vollständig sind, hat die Bauaufsichtsbehörde un
verzüglich 

1. der Bauherrschaft ihren Eingang und den 
nach Absatz 6 ermittelten Zeitpunkt der Ent
scheidung, jeweils mit Datumsangabe, in Text
form mitzuteilen sowie 

2. die Gemeinde und die berührten Stellen nach 
Absatz 3 zu hören." 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

,,(5) Betrifft das Vorhaben eine Anlage, die in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/2001 
fällt, gilt ergänzend das Folgende: 

1. Auf Antrag der Bauherrschaft werden das 
bauaufsichtliche Verfahren sowie alle sonsti
gen Zulassungsverfahren, die für die Durch
führun g des Vorhabens nach Bundes- oder 
Landesrecht erforderlich sind , über eine ein
heitliche Stelle im Sinne nach den Vorschriften 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen abgewickelt. 

2. Die einheitliche Stelle stellt ein Verfahrens
handbuch für Bauherrschaften bereit und 
macht diese Informationen auch im Internet 
zugänglich. Dabei geht sie gesondert auch auf 
kleinere Vorhaben und Vorhaben zur Eigenver
sorgung mit Elektrizität ein. In den im Inter
net veröffentlichten Informationen weist die 
einheitliche Stelle auch darauf hin , für welche 
Vorhaben sie zuständig ist und welche weite
ren einheitlichen Stellen im Land Nordrhein
Westfalen für Vorhaben nach Satz 1 zuständig 
s ind . 

3. Nach Eingang der vollständigen Unterlagen 
erstellt die Bauaufsichtsbehörde einen Zeit
plan für das weitere Verfahren und teilt diesen 
Zeitplan in den Fällen der Nummer 1 der ein
heitlichen Stelle, andernfalls der Bauherr
schaft mit. 

Einheitliche Stelle im Sinne des Satzes 1 ist die 
untere Bauaufsichtsbehörde, soweit sich nicht 
vorrangig eine einheitliche Stelle aus der immis
sionsschutzrechtlichen oder der wasserrechtli
chen Zuständigkeit ergibt." 

42 . § 72 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,, § 72 

Beteiligung der Na~!ibarinnen und Nachbarn 
und der Offentlichkeit". 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Angrenzer" durch 
das Wort „Nachbarinnen und Nachbarn" er
setzt und nach dem Wort „Befreiungen" wer
den die Wörter „durch Zustellung" eingefügt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Beteiligung __ der Nachbarinnen und 
Nachbarn und der Offentlichkeit erfolgt ohne 
Nennung von Namen und Anschrift der Bau
herrschaft, der Entwurfsverfasserin oder des 
Entwurfsverfassers und der oder des Bauvor
lageberechtigten , wenn der Zweck der Betei
ligung auch auf die Weise ohne zusätzliche 
Erschwerung erreicht werden kann und 
wenn die Bauherrschaft entsprechende Bau
vorlagen einreicht." 

cc) In dem neuen Satz 3 werden die Wörter 
,,zwei Wochen" durch die Wörter „einem Mo
nat" und das Wort „schriftlich" durch die 
Wörter „in Textform" ersetzt. 

dd) Der neue Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

,, Die nach Satz 1 durch Zustellung benach
richtigten beteiligten Nachbarinnen und 
Nachbarn sind mit allen öffentlich-rechtli
chen Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht innerhalb der Frist nach Satz 2 geltend 
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gemacht worden sind , auf diese Rechtsfolge 
ist in der Benachrichtigung hinzuweisen." 

c) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort 
„Angrenzer" durch die Wörter „Nachbarinnen 
und Nachbarn" ersetzt. 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „des Bauherrn" 
durch die Wörter „die Bauherrschaft " sowie 
der Punkt am Ende durch ein Semikolon und 
Wörter „verfährt die Bauaufsichtsbehörde 
n ach H albsatz 1, findet Absa tz 1 keine An
wendung." ersetzt. 

bb) In Satz 2 Nummer 3 wird di e Angabe „8, 10, 
11 , 13 oder 14" durch die Angabe „8 bis 15" 
ersetzt. 

cc) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Satz 2 gilt nicht, wenn 

1. die Bauaufsichtsbehörde zu dem Ergebnis 
kommt , dass dem Gebot, den angemesse
nen Sicherheitsabstand zu wahren, bereits 
in einem Bebauungsplan Rechnung getra
gen ist, oder 

2. b ei der Änderung von Vorhaben nach 
Satz 2 Nummer 3 sich die Zahl der gleich
zeitig anwesenden Personen nicht erhöht." 

e) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nummer 3 werden nach der Angabe 
,,(BGBl. I S. 3290)" die Wörter 

,,, das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S . 306) geän
dert worden ist ," eingefügt. 

bb) Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. gegebenenfalls die Feststellung der 
Pflicht zur Durchführung einer Umwelt
verträglichkeitsprüfung des Vorhaben s 
nach § 5 des Gesetzes über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. März 2021 
(BGBl. I S. 540), das durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I 
S . 6) geändert worden ist, sowie erforder
lichenfalls die Durchführung einer 
grenzüberschreitenden Beteiligung nach 
den §§ 55 und 56 des Gesetzes über die 
Um wel tverträglichkei tsprüfung," 

f) Absatz 6 wird wie fo lgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Angrenzern" durch 
das Wort „Nachbarinnen und Nachbarn" er
setzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „den Absätzen 3 
und 4" durch die Angabe „Absatz 4" ersetzt. 

cc) In Satz 7 werden nach dem Wort „Bescheid" 
die Wörter „und seine Begründung" einge
fügt und die Angabe „8" wird durch die An
gabe „9" ersetzt. 

43. In § 73 Absatz 2 werden die Wör ter ,,, die zuletzt 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S. 90) geändert worden ist," durch die 
Wörter „in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt. 

44. § 74 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
ermittelten , beschriebenen und bewerteten Um
weltauswirkungen sind nach Maßgabe der hier
für geltenden Vorschriften zu berücksichtigen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert : 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Baugen ehmigung ist schriftlich oder 
elektronisch zu erteilen." 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „A ngrenzerin 
oder der Angrenzer" durch das Wort „Nach
barn" ersetzt. 

cc) In Satz 3 wird das Wort „zuzustellen" durch 
die Wörter „zugänglich zu machen" ersetzt. 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Bauherrin oder 
der Bauherr" durch das Wort „Bauherr
schaft'' ersetzt. 

bb) Satz 3 wird wie folgt gefass t: 

,,Die Bauaufsichtsbehörde hat die Unterla
gen nach Absatz 2 Satz 3 so lange aufzube
wahren, wie die Anlage besteht." 

d) Absatz 9 wird wie folgt geändert : 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Bauherrin oder 
der Bauherr" durch das Wort „Bauherr
schaft' ' und das Wort „schriftlich" durch die 
Wörter „in Textform " ersetzt. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben . 

45. In § 75 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „schriftlichen" 
durch die Wörter „in Textform gestellten" ersetzt. 

46 . § 76 wird wie folgt gefasst: 

,, § 76 

Teilbaugenehmigung 

Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn 
der Bauarbeiten für die Baugrube und für einzelne 
Bauteile oder Bauabschnitte auf in Textform gestell
ten Antrag schon vor Erteilung der Baugenehmigung 
gestattet werden (Teilbaugenehmigung). § 74 gilt 
entsprechend." 

4 7. § 77 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden d ie Wörter „Bauherrin oder 
des Bauherrn" durch das Wort „Bauherr
schaft'' ersetzt . 

bb) In Satz 3 wird das Wort „schriftlichen" durch 
die Wörter „in Textform gestellten" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „unterschrie
ben" durch das Wort „erstellt " ersetzt. 

48. § 78 wird wie fo lgt geändert: 

a ) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

§ 78 

Fliegende Bauten". 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, (2) Fliegende Bauten bedürfen, b evor sie er st
mals aufgestellt und in Gebrauch genommen 
werden, einer Ausführungsgenehmigung. Diese 
Fliegenden Bauten sind Sonderbauten. § 54 Ab
satz 4 ist insofern nicht anzuwenden . Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht für 

1. erdgeschossige Zelte mit einer Grundfläche bis 
zu 75 m2 , 

2. erdgeschossige Verkaufs- und Schaugeschäfte 
mit einer Höhe bis zu 5 m und einer Grundflä
che bis zu 75 m2 , 

3. umwehrte Tribünen und Podien ohne Überda
chung mit einer Grundfläche bis zu 75 m2 und 
einer Höhe der betretbaren Flächen bis zu 1 m , 

4. Bühnen einschließlich Überdachungen und 
sonstigen Aufbauten mit einer Höhe bis zu 
5 m , einer Grundfläche bis zu 100 m2 und einer 
Fußbodenhöhe bis zu 1,50 m , 

5. Kinderfahrgeschäfte mit einer Höhe bis zu 5 m 
und einer Geschwindigkeit von höchsten s 
1 m/s, 

6. a ufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des 
betretbaren Bereichs von bis zu 5 m oder mit 
überdachten Bereichen, b ei denen die Entfer
nung zum Ausgang r1icht mehr als 3 m , sofern 
ein Absinken der Uberdachung konstruktiv 
verhindert wird, nicht mehr als 10 m , beträgt, 
oder 
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7. andere Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 
5 m, die nicht d azu bestimmt sind, von Besu
cherinnen und Besuchern betreten zu werden." 

c) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „schriftlichen" 
durch die Wörter „in Textform gestellten" ersetzt . 

d) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

,, Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausfüh
rungsgenehmigung hat den Wechsel ihres oder 
seines Wohnsitzes oder ihrer oder seiner gewerb
lichen Niederlassung oder die Ubertragung eines 
Fliegenden Baus an Dritte der zuletzt zuständi
gen Behörde unverzüglich anzuzeigen." 

e) Absatz 7 wird wie fo lgt geändert : 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Satz 1" gestri
chen und nach dem Wort „Aufstellungsortes" 
das Wort „rechtzeitig" eingefügt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „Abnahme" durch 
die Wörter „Gebra uchsabnahme oder der Ver
zicht darauf" ersetzt. 

cc) Satz 4 wird aufgehoben. 

49. § 79 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Angrenzer" 
durch das Wort „Nachbarn" ersetzt. 

b) Absa tz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „einfachen" durch 
das Wort „vereinfachten" ersetzt . 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „zustimmungs
pflichtigen Anlagen nach Absatz 1 Satz 2 
eine" durch die Wörter „den in Absatz 1 
Satz 5 genannten Anlagen die" und die Wör
t er „Absätze 3 bis 5" werden durch die Wör
ter „Absatz 3 bis 6" ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „Angrenzerin 
oder der Angrenzer" durch das Wort „Nach
barn" ersetzt. 

c) Absatz 6 Satz 2 wir d wie folgt gefasst: 

„Die Zustimmung ist nicht erforderlich , wenn die 
Gemeinde nicht widerspricht." 

50. In § 82 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „abzubre
chen oder" gestr ichen. 

51. In § 83 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „einfachen" 
durch das Wort „vereinfachten" ersetzt. 

52 . § 84 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Mit der Anzeige der Rohba ufertigstellung 
sind die Bescheinigungen über die bis dahin 
erfolgten stichprobenhaften Kontrollen über 
die Ubereinstimmung der Bauausführung 
mit dem Standsicherheitsnachweis einzurei
chen." 

bb) In dem neuen Satz 3 werden die Wörter 
„Bauherrin oder den Bauherrn" durch das 
Wort „Bauherrschaft " ersetzt. 

cc) In dem neuen Satz 4 werden die Wörter 
„Bauherrin oder dem Bauherrn" durch das 
Wort „Bauherrschaft " ersetzt. 

b) Absatz 5 wird wie fo lgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Bauherrin oder 
der Bauherr" durch das Wort „Bauherr
schaft" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Bauherrin oder 
des Bauherrn" durch das Wort „Bauherr
schaft" ersetzt. 

53 . § 85 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Unterschrift muss öffentlich beglaubigt 
oder von einer Gemeinde oder Person nach § 2 
Absatz 1 und 2 des Vermessungs- und Kataster
gesetzes amtlich begla ubigt sein, wenn sie nicht 

vor der Baua ufsichtsbehörde geleistet oder vor 
ihr anerkannt wird; dies gilt nicht für Träger öf
fen tlicher Verwaltung." 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „schriftlichen" 
gestrichen . 

c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „oder sich 
Abschriften erteilen" durch die Wörter „und sich 
einen Auszug erstellen" ersetzt. 

54. § 86 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 7 werden die Wörter „Bau
h errin oder des Bauherrn " durch das 
Wort „Bauherrschaft" ersetzt. 

bbb) Nummer 13 wird aufgehoben. 

ccc) Die Nummern 14 bis 23 werden die 
Nummern 13 bis 22. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter ,,, das zuletzt 
durch Artikel 185 der Verordnung vom 19. 
Juni 2020 (BGBl. I S . 1328) geändert worden 
ist ," durch die Wörter „in der jeweils gelten
den Fassung" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nummer 3 werden die Wörter „unter
schrieben werden dürfen , durch Unterschrift an
erkennt oder bei Bauaufsichten" durch die Wör
ter „erstellt werden dürfen , erstellt oder bei Ba u
aufsichtsbehörden" ersetzt. 

55. § 87 wird wie fo lgt gefasst: 

,, § 87 

Rechtsverordnungen 

(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Absatz 1 Satz 1 
und 2, § 17 Absatz 1 und § 18 Absatz 1 bezeichneten 
Anforderungen wird die ober ste Bauaufsichtsbe
hörde ermächtigt , durch Rechtsverordnung Vor
schriften zu erlassen über 

1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderun
gen der §§ 4 bis 47, 

2. Anforderungen an Feuerungsanlagen , sonstige 
Anlagen zur Wärmeerzeugung und Energiebereit
stellung(§ 42), 

3. Anforderungen an Stellplätze, Garagen und 
Fahrradabstellplä tze (§ 48) , 

4. besondere Anforderungen oder Erleichterungen , 
die sich aus der besonderen Art oder Nutzung der 
baulichen Anlagen für Errichtung, Anderung, 
Unterhaltung, Betrieb und Nutzung ergeben 
(§ 50) , sowie über die Anwendung solcher Anfor
derungen a uf bestehende bauliche Anlagen dieser 
Art, 

5. Erst- , Wiederholungs- und Nachprüfung von An
lagen , die zur Verhütung erheblicher Gefahren 
oder Nachteile ständig ordnungsgemäß unterhal
ten werden müssen , und die Erstreckung dieser 
Nachprüfungspflicht auf bestehende Anlagen 
oder 

6. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Be
trieb technisch schwieriger baulicher Anlagen 
und Einrichtungen wie Bühnenbetr iebe und 
technisch schwierige Fliegende Bauten ein
schließlich des Nachweises der Befähigung dieser 
Personen. 

In diesen Rechtsverordnungen kann wegen der tech
nischen Anforderungen auf Bekanntmachungen be
sonders sachverständiger Stellen mit Angabe der 
Fundstelle verw iesen werden . Die oberste Baua uf
sicht erlässt die zur Durchführung di eses Gesetzes 
oder der Rechtsvorschriften aufgrund dieses Geset
zes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermäch
tigt , durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas
sen über 

1. Prüfingenieurinnen oder Prüfingeni eure und 
Prüfämter, denen bauaufsichtliche Prüfa ufgaben 
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einschließlich der Bauüberwachung und der Bau
zustandsbesichtigung übertragen werden, sowie 

2. Sachverständige, die im Auftrag der Bauherr
schaft oder der oder des sonstigen nach Bauord
nungsrecht Verantwortlichen die Einhaltung bau
ordnungsrechtlicher Anforderungen prüfen und 
bescheinigen. 

Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 regeln, soweit 
erforderlich, 

1. die Fachbereiche und die Fachrichtungen , in de
nen Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure, 
Prüfämter und Sachverständige tä tig werden , 

2. die Anerkennungsvoraussetzungen und das Aner
kennungsverfahren, 

3. Erlöschen, Rücknahme und Widerruf der Aner
kennung einschließlich der Festlegung einer Al
tersgrenze, 

4. die Aufgabenerledigung, 

5. die Einrichtung von Stellen zur gemeinsamen 
und einheitlichen Bewertung, Berechnung und 
Erhebung der Kosten der Pr üfingenieurinnen und 
Prüfingenieure sowie Sachverständige und die 
Aufsicht über diese Stelle sowie die Ubertragung 
der Zuständigkeit für die Betreibung der Gebüh
ren im Verwaltungszwa ngsverfahren auf diese 
oder 

6. die Vergütung. 

Die Zustä ndigkeiten für die Erledigung der Aufga
ben nach Satz 2 Nummer 5 können nach dem Lan
desorganisationsgesetz vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. 
S . 421) in der jeweils geltenden Fassung übertragen 
werden . 

(2 a) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermäch
tigt , durch Rechtsverordnung insbesondere Vor
schriften über die Antragsvoraussetzungen und das 
Antragsverfahren , die Fort- und Weiterbildungsver
pflichtung, das Erlöschen , die Rücknahme und den 
Widerruf der Eintragung für Personen nach § 67 Ab
satz 4a zu erlassen. 

(2b) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermäch
tigt , durch Rechtsverordnung die erforderlichen Vor
schriften zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über di e Anerkennung von Berufs
qualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), die 
zuletzt durch den delegierten Beschluss (EU) 
2021/2183 der Kommission vom 25. August 2021 
(ABI. L 444 vom 10.12.2021, S. 16) geändert worden 
ist, zu erlassen. 

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermäch
tigt , durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas
sen über 

1. weitere und weitergehende Ausnahmen von der 
Genehmigungspflicht oder der Genehmigungs
freistellung, 

2. den vollständigen oder teilweisen Wegfall der 
bautechnischen Prüfung bei b estimmten Arten 
von Bauvorhaben, oder 

3. die Übertragung von Prüfaufgaben der Bauauf
sichtsbehörde im Rahmen des bauaufsichtlichen 
Verfahrens einschließlich der Bauüberwachung 
und Bauzustandsbesichtigung auf sachverstän
dige Personen, Prüfingenieurinnen und Prüfinge
nieure sowie Prüfämter. 

Sie kann dafür Vora ussetzungen festlegen , die die 
Verantwortlichen nach den §§ 53 bis 56 , sachver
ständige Personen zu erfüllen haben. Sie muss dies 
in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 tun. Da
bei können insbesondere die Fachbereiche, in denen 
sachverständige Personen tätig werden , bestimmt 
und Mindestanforderungen an die Fachkenntnisse 
sowie in zeitlicher und sachlicher Hinsicht an die 
Berufserfahrung festgelegt , eine laufende Fortbil
dung vorgeschrieben , durch Prüfungen nachzuwei
sende Befähigung b estimmt, der Nachweis der per
sönlichen Zuverlässigkeit und einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung gefordert und Altersgrenzen 

festgesetzt werden. Die oberste Ba ua ufsich t kann 
darüber hinaus auch eine Anerkennung der sachver
st ändigen Personen vorschreiben, das Verfahren und 
die Voraussetzungen für die Anerkennung, ihren Wi
derruf, ihre Rücknahme und ihr Erlöschen und die 
Vergütung sowie für Prüfungen , die Bestellung und 
Zusammensetzung der Prüfungsorga ne und das Prü
fungsverfahren regeln. 

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermäch
tigt, durch Verordnung Vorschriften zu erlassen über 

1. Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Un
terlagen einschließlich der Vorlagen bei der An
zeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen 
nach § 62 Absa tz 3 Satz 3 und bei der Genehmi
gungsfreistellung nach§ 63, 

2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise, 
Bescheinigungen und Bestä tigungen, auch bei 
verfahrensfreien Bauvorhaben, 

3. die Verarbeitung personenbezogener Daten zum 
Zweck der Erfüllung der ba ua ufs ichtlichen Auf
gaben , insbesondere die Erhebung und Ubermitt
lung im Rahmen der notwendigen Be_teiligung 
anderer öffentlicher Stellen , sowie die Ubermitt
lung an sonstige Stellen, soweit diese die Daten 
zur Erfüllung der ihnen obliegenden öffentlichen 
Aufgaben benötigen , wobei Umfang und Emp
fä nger der zu übermittelnden Daten sowie die zu
lässigen Zwecke der Verwendung und die Dauer 
der Speicherung zu bestimmen sind , oder 

4. das Verfahren im Einzelnen. 

Sie kann dabei 

1. die Art der Übermittlung, 

2. für verschiedene Arten von Bauvorhaben unter
schiedliche Anforderungen und Verfahren, oder 

3. den Gebrauch der von der obersten Baua uf-
sichtsbehörde veröffentlichten Formulare 

vorschreiben . 

(5) Die oberste Bauaufsicht wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung 

1. die Zuständigkeit für eine vorhabenbezogene 
Bauartgenehmigung nach § 17 Absatz 2 Satz 1 
N ummer 2 und den Verzicht da rauf im Einzelfa ll 
nach § 17 Absatz 4 sowie die Zustimmung und 
Verzicht a uf Zustimmung im Einzelfall (§ 23 Ab
satz l} auf andere Behörden zu übertragen, 

2. die Zuständigkeit für d ie __ Anerkennung von 
Prüf-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen 
(§ 25) auf andere Behörden zu übertragen; die 
Zuständigkeit kann auch auf eine Behörde eines 
anderen Landes übertragen werden , die der Auf
sicht einer obersten Bauaufsichtsbehörde unter
steht oder an deren Willensbildung die oberste 
Bauaufsichtsbehörde mitwirkt, 

3. das Ü-Zeichen festzulegen und zu diesem Zei
chen zusätzliche Angaben zu verlangen , oder 

4. das Anerkennungsverfahren nach § 25 Absatz 1, 
die Voraussetzungen für die Anerkennung, ihren 
Widerruf und ihr Erlöschen zu regeln, insbeson
dere auch Altersgrenzen festzulegen , sowie eine 
ausreichende Haftpflichtversicherung zu fordern. 

(6) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch 
Rechtsverordnung vorschreiben, dass für bestimmte 
Bauprodukte und Bauarten, auch soweit sie Anfor
derungen nach anderen Rechtsvorschriften unterlie
gen, hinsichtlich dieser Anforderungen § 17 Absatz 2 
und die §§ 20 bis 25 ganz oder teilweise anwendbar 
sind , wenn die anderen Rechtsvorschriften dies ver
langen oder zulassen. 

(7) Die oberste Ba uaufsichtsbehörde wird ermäch
tigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die 
Anforderungen der aufgrund des § 35 des Gesetzes 
über überwachungsb edürftige Anlagen vom 27. Juli 
2021 (BGBl. I S. 3146 , 3162) und des § 49 Absatz 4 
des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 
(BGBl. I S . 1970 , 3621) in der jeweils geltenden Fas
sung erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend 
für Anlagen gelten, die weder gewerblichen noch 



1182 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 31 vom 17. November 2023 

wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Ge
fa hrenbereich auch keine Arbeitnehmer besch äftigt 
werden . Sie kann a uch die Verfahrensvorschriften 
dieser Verordnungen für a nwendbar erklären oder 
selbst das Verfahren bestimmen sowie Zuständigkei
ten und Gebühren regeln. Dabei ka nn sie auch vor
schreiben , dass danach zu erteilende Erlaubnisse die 
Baugenehmigung nach § 74 oder Zustimmung nach 
§ 79 einschließlich etwaiger Abweichungen nach 
§ 69 einschließen sowie dass § 27 Absatz 5 des Ge
setzes über überwachungsbedürftige Anlagen inso
weit keine Anwendung findet ." 

56. § 89 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort „über" ge

strichen. 
b) In Absatz 2 Satz 2 wird di e Angabe „13b" gestri

chen. 
57. § 91 wird aufgehoben . 

Artikel 2 
Dieses Gesetz tritt am 1. J anuar 2024 in Kraft . 

Düsseldorf, den 31. Oktober 2023 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 
Hendrik W ü s t 

Der Minister der Finanzen 
Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Der Minister des Innern 
Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Kinder, Jugend , Fa milie, 
Gleich stellung, Flucht und Integration 

Zugleich für di e Ministerin für Wirtschaft , 
Industrie, Klimaschutz und Energie 

Josefine P a u 1 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Karl-Josef L a u m a n n 

Die Ministerin für Schule und Bildung 
Dorothee F e 11 e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 
Ina S c h a r r e n b a c h 

Der Minister der Justiz 
Dr. Benjamin L i m b a c h 

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
Oliver K r i s c h e r 

Die Ministerin für La ndwirtschaft 
und Verbra ucherschutz 

Silke G o r i ß e n 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 
Ina Br a nd es 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Internationales 

sowie Medien und Chef der Staatskanzlei 
Nathanael Li min s k i 

- GV. NRW. 2023 S. 1172 

24 

Elftes Gesetz zur Änderung 
des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Elftes Gesetz zur Änderung 
des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 

Vom 31. Oktober 2023 

Artikel 1 
Nach § 3 Absatz 5 Satz 2 des Flüchtlingsaufnahmegeset
zes vom 28. Februar 2003 (GV. NRW. S. 93), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. November 2021 (GV. 
NRW. S. 1184) geändert worden ist, werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 
„Abweichend von den Sätzen 1 und 2 vermindert sich 
die Zahl der zuzuweisenden Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber ab dem 1. Dezember 2023 um 100 Prozent 
der vorgesehenen Aufnahmeplä tze. Die Landesregierung 
evaluiert die Auswirkungen der Erhöhung und berichtet 
dem Landtag spätestens bis zum 31. Dezember 2027." 

Artikel 2 
Dieses Gesetz t ritt a m Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 31. Oktober 2023 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Minist erpräsident 
Hendrik W ü s t 

Der Minister der Finanzen 
Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration 

Zugleich für die Ministerin für Wirtschaft , 
Industrie, Klimaschutz und Energie 

Josefine P a u 1 

Der Minister für Arbeit , Gesundhe it und Soziales 
Karl-Josef Laum an n 

7134 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 
Ina S c h a r r e n b a c h 

- GV. NRW. 2023 S. 1182 

Gesetz 
.. zur Änderung des Gesetzes über die 
Offentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und 

-ingenieure in Nordrhein-Westfalen 

Der Landtag ha t das folgende Gesetz beschlossen, das 
h iermit verkündet wird: 

Gesetz 
.. zur Änderung des Gesetzes über die 
Off entlieh bestellten Vermessungsingenieurinnen und 

-ingenieure in Nordrhein-Westfalen 

Vom 31. Oktober 2023 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Öffentlich bestellten Vermessungsin
genieurinnen und -ingenieure in Nordrhein-Westfalen 
vom 1. April 2014 (GV. NRW. S. 256), das zuletzt durch 
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Artikel 51 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. 
S. 122) geändert worden ist , wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 werden die Wörter 
„Gesetzes über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster in der Fassung des Artikels 
1 des Gesetzes vom 1. März 2005 (GV. NRW. 
S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge
setzes vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 566)," 
durch die Wörter „Vermessungs- und Katasterge
setzes vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 174) in der 
jeweils geltenden Fassung" ersetzt. 

b) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Haftpflicht
gefahren" die Wörter ,,, die sich aus seinen Amts
handlungen ergeben," eingefügt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „16. 
Dezember 2003 (GV. NRW. S . 786), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 9. Dezember 2008 (GV. 
NRW. S. 774)," durch die Wörter „1. Dezember 
2021 (GV. NRW. S. 1385)" und die Wörter „zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
24 . April 2013 (BGBl. I S. 930}" durch die Wörter 
„die zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606) geändert 
worden ist" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, (2) Tätigkeiten nach Absatz 1 dürfen weder zur 
Vernachlässigung oder Beeinträchtigung der 
Amtshandlungen nach § 1 Absatz 2 führen noch 
die Berufspflichten verletzen oder gefährden." 

3. § 3 wird w ie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird das Wort „aufgrund" durch die 
Wörter „auf Grund" ersetzt. 

b) In Absatz 6 werden das Wort „aufgrund" durch 
die Wörter „auf Grund" und die Wörter „den bei 
ihm beschäftigten" durch die Wörter „durch ihn 
eingesetzte" ersetzt. 

4. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „zuletzt geän
dert durch Artikel 15 Absatz 16 des Gesetzes vom 
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160)" durch die Wör
ter „das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28. Juni 2021 (BGBl. I S. 2250) geändert worden 
ist " und das Wort „und" am Ende durch ein 
Komma ersetzt. 

b) Nummer 2 wird durch folgende Nummern 2 und 
3 ersetzt : 

„2. die Befähigung zur Laufbahn des ersten oder 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 
2 des vermessungstechnischen Dienstes be
sitzt und 

3. die durch Rechtsverordnung nach § 19 fest
gelegten Anforderungen an die Berufserfah
rung bezüglich des jeweiligen Einstiegsamtes 
erfüllt ." 

5. § 5 Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

„9. über ihre Berufstätigkeit nach § 1 Absatz 2 und 
§ 2 Absatz 1 hinaus einen weiteren Beruf aus
übt," 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird das Wort „schriftlich" ge
strichen. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 3 
gibt d_ie Aufsichtsbehörde ihre Entscheidung 
dem Offentlich bestellten Vermessungsinge
nieur, erforderlichenfalls auch öffentlich, be
kannt." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 und 3 werden jeweils die Wörter 
,,schriftlich oder elektronisch" gestrichen. 

bb) In Satz 5 werden die Wörter „kann dem Ver
zichtsantrag ausnahmsweise" durch die Wör
ter „soll dem Verzichtsantrag nur dann" er
setzt und nach dem Wort „anderweitig" die 
Wörter „in einer dem Zweck der Amtshand
lung angemessenen Weise" eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 wird nach der Angabe „8" die 
Angabe ,, , 9" eingefügt. 

bb) In Nummer 4 wird das Wort „oder" am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 

cc) In Nummer 5 wird d er Punkt am Ende durch 
das Wort „oder" ersetzt. 

dd) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

,,6 . der Öffentlich bestellte Vermessungsinge
nieur wiederholt gegen § 2 Absatz 2 ver
stößt und deswegen eine öffentliche Be
stellung nicht mehr gerechtfertigt ist." 

7. § 7 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

,, Dabei sind grundsätzlich bereits erbrachte Leis
tungen zu verwenden, erforderlichenfalls ent
scheidet die Aufsichtsbehörde über deren Ver
wendung." 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

,,Ein auf Grund der Beauftragung entstehender, 
über das gewöhnliche Maß hina usgehender 
Mehraufwand ist von der Aufsichtsbehörde zu er
statten." 

8. In § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 wird das Wort 
,,aufgrund" durch die Wörter „auf Grund" ersetzt. 

9. § 10 wird wie folgt gefasst: 

,, § 10 

Vergütung 

(1) Amtshandlungen, die sowohl von Öffentlich be
stellten Vermessungsingenieuren als auch von Ver
messungs- und Katasterbehörden ausgeführt werden 
können , sind mit den gleichen Gebühren zu vergü
ten. 

(2) In anderen Gesetzen bestehende Gebühren- und 
Auslagen_befreiungen gelten nicht für Amtshandlun
gen der Offentlich bestellten Vermessungsingenieure. 
Antragsteller dieser Amtshandlungen sind bei der 
Antragstellung darauf hinzuweisen." 

10. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter ,,, bei ihm ver
traglich beschäftigter" gestrichen. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Vermes
sungsingenieur" die Wörter „und dessen Wei
sungsbefugnis" eingefügt. 

b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

,, (2) Vorgaben für das Beschäftigungsverhältnis 
dieser Fachkräfte sind durch Rechtsverordnung 
nach§ 19 festzulegen. 

(3) Soweit besondere Berufserfahrungen beim 
Einsatz von Fachkräften erforderlich sind , wird 
dies durch Rechtsverordnung nach § 19 festge
legt. " 

c) In Absatz 5 werden die Wörter „bei ihm vertrag
lich beschäftigte" gestrichen. 

11. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nummer 2 werden in dem Satzteil 
vor Satz 2 das Wort „Nummern" durch das Wort 
,,Nummer" und die Angabe „6, 8" durch die An
gabe „9, 11" ersetzt. 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 
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,,(5) Die Anzeigepflicht nach Absatz 1 Satz 2 ent
fällt bei Bürogemeinschaften nach § 13 Satz 1 
Nummer 1, wenn die Vertretung innerhalb der 
Bürogemeinschaft sichergestellt ist." 

12. § 13 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 13 

Kooperationen 

Zur Berufsausübung dürfen die in Nordrhein-West
falen öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 
unter Beachtung ihrer Berufspflichten: 

1. miteinander eine Bürogemeinschaft einrichten, 

2. sich bei Amtshandlungen unterstützen, 

3. Tätigkeiten nach§ 2 auch zusammen mit anderen 
ausführen und 

4. Gesellschaften zur gemeinsamen Beschäftigung 
von Personal und zu technischen Verfahren grün
den oder sich an diesen beteiligen. 

Vorgaben für diese Kooperationen werden durch 
Rechtsverordnung nach § 19 festgelegt." 

13 . § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die 
Wörter „und , soweit das amtliche Vermes
sungswesen oder Berufspflichten betroffen 
sind, auch nach § 2." ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „höheren ver
messungstechnischen Verwaltungsdienst " 
durch die Wörter „zweiten Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2 des vermessungstechni
schen Dienstes" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,,§ 1" durch die 
Angabe „Absatz l" ersetzt . 

bb) Satz 2 wird a ufgehoben. 

cc) In dem neuen Satz 3 werden nach dem Wort 
,,Kopie" die Wörter „gemäß den Anforderun
gen der Aufsichtsbehörde" eingefügt. 

c) In Absatz 5 Satz 1 werden das Wort „sowie" 
durch ein Komma und der Punkt am Ende durch 
die Wörter „sowie Verdachtsfälle von Verstößen 
gegen Berufspflichten, für die die Ingenieurkam
mer-Bau Nordrhein-Westfalen zuständig ist." er
setzt. 

14. In § 16 Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „Un
terschreitung der durch Rechtsverordnung (§ 19 
Nummer 4) festgelegten Vergütung" durch die Wör
ter „Verletzung seiner auf Grund dieses Gesetzes be
stehenden Berufspflichten" ersetzt. 

15. In § 17 werden die Absätze 2 und 3 durch die folgen
den Absätze 2 bis 4 ersetzt: 

,,(2) Abwicklungen werden nach dem zu Beginn der 
Abwicklung geltenden Berufsrecht weitergeführt. 

(3) Kooperationen nach § 13 in der bis einschli~ßlich 
zum [einsetzen: Datum der Verkündung dieses Ande
rungsgesetzes] geltenden Fassung oder vorher ge
schlossene Kooperationen bleiben bis zu ihrer Auflö
sung bestehen. 

(4) Bis zur Festlegung der Anforderungen an die Be
rufserfahrungen nach § 4 Absatz 2 Nummer 3 sowie 
§ 11 Absatz 3, der Vorgaben zum Beschäftigungsver
hältnis nach§ 11 Absatz 2 und der Vorgaben für Ko
operationen nach § 13 durch Rechtsverordnung nach 
§ 19, sind die §§ 4, 11 und 13 in der bis einschli~ßlich 
[einsetzen: Datum der Verkündung dieses Ande
rungsgesetzes] geltenden Fassung weiter anzuwen
den." 

16. § 19 wird wie folgt geändert : 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „des Einsatzes" 
durch die Wörter „der Anforderungen an die Be
rufserfahrungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3), der 
Bedingungen für das Beschäftigungsverhältnis 
und die Berufserfahrungen" und die Angabe 

,,(§ 11)" durch die Wörter ,,(§ 11 Absatz 2 und 3)" 
ersetzt. 

b) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „ord
nungsgemäßen Berufsausübung," die Wörter 
,,Vorgaben zu Kooperationen(§ 13) ," eingefügt. 

1 7. Es werden ersetzt: 

a) in § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2, § 2 Absatz 1 
Nummer 1 und § 9 Absatz 6 Satz 2 jeweils die 
Wörter „Gesetzes über die Landesvermessung 
und das Liegenschaftskataster" durch die Wörter 
„Vermessungs- und Katastergesetzes" und 

b) in § 9 Absatz 5 und 6 Satz 1 jeweils die Wörter 
,,Gesetz über die Landesvermessung und das Lie
genschaftskataster" durch die Wörter „Vermes
sungs- und Katastergesetz". 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 31. Oktober 2023 

780 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik Wüst 

Für die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Die Ministerin für Kinder, Jugend , Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration 

Josefine P a u 1 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Die Ministerin für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

Silke G o r i ß e n 

- GV. NRW. 2023 S . 1182 

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 

Vom 31. Oktober 2023 

Artikel 1 

Verordnung 
über Zuständigkeiten zur Durchführung der 

EU-Agrarförderung, für die Kont~_ollen der Einhaltung 
der Konditionalität und zur Ubertragung von 

Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen 
für Bereiche der Agrarförderung 

(Zuständigkeitsverordnung Agrarförderung -
ZustVO-AFö) 

Auf Grund des 

- § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisationsgesetzes 
vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421) , der zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
S. 462) geändert worden ist, insoweit nach Anhörung 
des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtags, 

- § 23 Absatz 4 Satz 2 des GAP-Konditionalitäten-Ge
setzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2996; 2022 I 
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S. 2262) in Verbindung mit § 11 Absatz 1 und Absatz 4 
Nummer 1 bis 3 

sowie§ 16 Absatz 1 und Absatz 5 N ummer 1 und 2 der 
GAP-Konditionalitäten-Verordnung vom 7. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2244), von denen § 11 Absatz 4 Num
mer 2 Buchstabe b durch Verordnung vom 9. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2273) geändert worden ist, 

- § 6 Absatz 5 Satz 3 des Marktorganisationsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 
2017 (BGBl. I S. 3746) in Verbindung mit§ 17 Absatz 3 
bis 5 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung vom 
24. Januar 2022 (BGBl. I S. 139; 2022 I S. 2287), von 
denen Absatz 3 durch Verordnung vom 30. November 
2022 (BAnz AT 01.12.2022Vl) geändert worden ist, und 

- des § 23 Absatz 5 des GAP-Konditionalitäten-Gesetzes 
vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2996; 2022 I S. 2262) in 
Verb.indung mit§ 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorgani
sationsgesetzes, insoweit nach Anhörung des fachlich 
zuständigen Ausschusses des Landtags 

verordnet die Landesregierung: 

§ 1 

Zuständigkeit des Ministeriums 

Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium ist zu
ständige Behörde 

a) nach Artikel 1 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) 2022/128 der Kommission vom 21. Dezem
ber 2021 mit Durchführungsbestimmungen zur Ver
ordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parla
ments und des Rates hinsichtlich der Zahlstellen und 
anderen Einrichtungen, der Finanzverwaltung, des 
Rechnungsabschlusses, der Kontrollen, der Sicherhei
ten und der Transparenz (ABl. L 20 vom 31.1.2022, 
S. 131) in der jeweils geltenden Fassung, 

b) nach § 8 des GAP-Konditionalitäten-Gesetzes vom 16. 
Juli 2021 (BGB!. I S. 2996; 2022 I S. 2262) in der je
weils geltenden Fassung, 

c) nach § 21 Absatz 3 der GAP-Konditionalitäten-Ver
ordnung vom 7. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2244) in 
der jeweils geltenden Fassung, 

d) nach§ 48 Absatz 2 der GAPinVeKoS-Verordnung vom 
19. Dezember 2022 (BAnz AT 19.12.2022 Vl) in der je
weils geltenden Fassung sowie 

e) na ch § 3 Absatz 3 der GAP-Direktzahlungen-Verord
nung vom 24. Januar 2022 (BGBl. I S. 139; 2022 I 
S. 2287) in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 2 

Zuständigkeit der Direktorin oder des Direktors 
der Landwirtschaftskammer 

als Landesbeauftragte oder La ndesbeauftragter 

(1) Zuständige Behörde nach § 2 Absatz 1 der GAPin
VeKoS-Verordnung sowie zur Durchführung der Vor
schriften zur Durchführung der Interventionskategorien 
nach Titel III Kapitel IV der Verordnung (EU) 2021/2115 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. De
zember 2021 mit Vorschriften für die Unterstützung der 
von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europä
ischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) 
und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzie
renden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) 1305/2 013 sowie der 
Verordnung (EU) 1307/2013 (ABl. L 435 vom 6.12.2021, 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung ist die Direktorin 
oder der Direktor der Landwirtschaftskammer als Lan
desbeauftragte oder als Landesbeauftragter in der Funk
tion a ls die nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 2. De:lember 2021 über die Finanzierung, Verwal
tung und Uberwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
(ABl. L 435 vom 6.12.2021 , S. 187) zugelassene EU-Zahl
stelle (EU-Zahlstelle) , soweit diese Verordnung keine an
deren Regelungen enthält. 

(2) Zuständige Behörde gemäß § 4 Absatz 2 der GAP
Direktzahlungen-Verordnung ist die Direktorin oder der 
Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauf
tragte oder als Landesbeauftragter. 

§3 
Zuständige Kontrollbehörden 

(1) Für die Durchführung der systematischen Vor-Ort
Kontrollen und der Verwaltungskontrollen nach den 
§§ 29 bis 33 der GAP-Konditionalitäten-Verordnung ist 
zuständige Kontrollbehörde 

a) im Sinn des§ 29 Absa tz 2 Satz 2 Nummer 1 der GAP
Konditionalitäten-Verordnung die Kreisordnungsbe
hörde als Fachrechtsbehörde für die Grundanforde
rungen an die Betriebsführung (GAB) 5 und 6 sowie 9 
bis 11, 

b) im Sinn des § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 der GAP
Konditionalitäten-Verordnung die Direktorin oder 
der Direktor der Landwirtschaftskammer als Landes
beauftragte oder als Landesbeauftragter a ls Fach
rechtsbehörde für die GAB 1 und 2, insoweit in Ver
bindung mit der Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1305) in der jeweils geltenden Fassung, so
wie für die GAB 7 und 8, 

c) im Sinn des § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 der GAP
Konditionalitäten-Verordnung die Direktorin oder 
der Direktor der Landwirtschaftskammer als Landes
beauftragte oder als Landesbeauftragter als sonstige 
Behörde für die GAB 2 insoweit in Verbindung mit der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge
fährdenden Stoffen vom 18. April 2017 (BGBl. I 
S. 905) in der jeweils geltenden Fassung, sowie 

d) im Sinn des § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 der GAP
Konditionalitäten-Verordnung die EU-Zahlstelle für 
die GAB 3 und 4 sowie für die Standards für die Er
haltung von Flächen in gute111 landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustand (GLOZ) 1 bis 9. 

(2) Für die Durchführung der anlassbezogenen Vor-Ort
Kontrollen nach den §§ 29 und 34 der GAP-Konditio
nalitäten-Verordnung ist zuständige Kontrollbehörde 

a) für die GAB 1 und GAB 2 in Verbindung mit der Dün
geverordnung sowie die GAB 7 und 8 die Direktorin 
oder der Direktor der Landwirtschaftskammer als 
Landesbeauftragte oder als Landesbeauftragter als 
Fachrechtsbehörde, 

b) für die GAB 1 insoweit in Verbindung mit Artikel 11 
Absatz 3 Buchstabe e der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Ok
tober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasser
politik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1) in der jeweils 
geltenden Fassung, die GAB 2 in Verbindung mit der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge
fährdenden Stoffen, GAB 3 bis 6 sowie GAB 9 bis 11 
die Kreisordnungsbehörden a ls Fachrechtsbehörden 
sowie 

c) für die GLÖZ 1 bis 9 die EU-Zahlstelle. 

Die Zuständigkeit der Fachrechtsbehörden für den Voll
zug und die Uberwachung des Fachrechts bleibt hiervon 
unberührt. 

(3) Für die Erfassung und Eingabe von festgestellten 
Verstößen gegen die Anforderungen und Standards ge
mäß Artikel 12 in Verbindung mit Anhang III der Verord
nung (EU) 2021/2115 in die bundesweite Zentrale 
InVeKoS-Datenbank (ZID) sind jeweils die nach Ab
sa tz 1 und 2 zuständigen Behörden zuständig. 

(4) Für die Auswahl der Stichprobe nach § 16 Absatz 2 
des GAP-Konditionalitäten-Gesetzes ist zuständige Be
hörde die EU-Zahlstelle. 

§4 
Genehmigung von Ausnahmen von Verpflichtungen 

Ausnahmen nach § 3 Absatz 3 des GAP-Konditionalitä
ten-Gesetzes werden durch die EU-Zahlstelle im Einver
nehmen mit der jeweils nach Fachrecht zuständigen Be
hörde erteilt. 
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§ 5 

Dauergrünland 

Genehmigungen zur Umwandlung von Dauergrünland 
nach § 5 des GAP-Konditionalitäten-Gesetzes, zur Auf
hebung der Bestimmung einer Fläche als umweltsensibel 
nach § 12 Absatz 6 des GAP-Konditionalitäten-Gesetz 
sowie Entscheidungen über eine Anzeige zur Grasnar
benerneuerung bei umweltsensiblem Dauergrünland 
nach § 24 der GAP-Konditionalitäten-Verordnung wer
den durch die EU-Zahlstelle im Einvernehmen mit der 
für Belange des Natur- und Umweltschutzes zuständigen 
Kreisordnungsbehörde erteilt beziehungsweise getroffen. 

§6 

Zuständigkeit bei Rechtsänderung 

(1) Tr.itt während eines laufenden Verwaltungsverfahrens 
eine Anderung der in dieser Verordnung in Bezug genom
menen Rechtsvorschriften in Kraft, bleibt die ursprüng
lich zuständige Behörde zuständig. 

(2) Wird für eine Aufgabe die anzuwendende Rechtsvor
schrift geändert, bleibt die bisher zuständige Behörde 
zuständig. Satz 1 gilt nicht, wenn die Aufgabe zugleich 
in ihrem Inhalt wesentlich geändert wird. 

§7 

Verordnungsermächtigung 

Auf das für Landwirtschaft zuständige Ministeri um 
übertragen wird die Ermächtigung zu m Erlass einer 
Rechtsverordnung nach 

a) § 11 Absatz 1 und Absatz 4 Nummer 1 bis 3 der GAP
Konditionalitäten-Verordnung, 

b) § 16 Absatz 1 und Absatz 5 Nummer 1 und 2 der 
GAP-Konditionalitäten-Verordnung sowie 

c) § 17 Absatz 3 bis 5 der GAP-Direktzahlungen-Verord
nung. 

§8 
Schlussvorschriften 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Agrarreform-Zuständigkeits-VO 
vom 26. April 2005 (GV. NRW. S . 594), die zuletzt durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 9. Juli 2013 (GV. NRW. 
S. 457) geändert worden ist, außer Kraft. 

Artikel 2 
Änderung der Zuständigkeitsverordnung Agrar 

Auf Grund des§ 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisati
onsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der zu
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 462) geändert worden ist, verordnet die Landes
regierung nach Anhörung des fachlich zuständigen Aus
schusses des Landtags: 

§ 1 der Zuständigkeitsverordnung Agrar vom 5. Februar 
20 19 (GV. NRW. S. 116), die zuletzt durch Artikel 2 der 
Verord nung vom 9. Mai 2023 (GV. NRW. S. 252) geändert 
worden ist , wird wie fo lgt geändert : 

1. Nummer 2 wird aufgehoben. 

2. Die Nummern 3 und 4 werden die Nummern 2 und 3 . 

Artikel 3 
Inkrafttreten , Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 31. Oktober 2023 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

Silke G o r i ß e n 

- GV. NRW. 2023 S. 1184 
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Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr 

und Güterbeförderung 

Vom 31. Oktober 2023 
Auf Grund 

des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisationsgesetzes 
vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der zuletzt durch 
Artikel 10 Nummer 3 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 462) geändert worden ist, insoweit nach Anhö
rung der fachlich zuständigen Ausschüsse des 

Landtags, in Verbindung mit 

a) § 46 Absatz 2 Satz 4 der Fahrzeug-Zulassungsverord
nung vom 3. Februar 2011 (BGBl. I S. 139) , der durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 31. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 3090) geändert worden ist, 

b) § 18 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit § 73 Absatz 1 
der Fahrerlaubnis-Verordnung vom 13. Dezember 
2010 (BGBl. I S. 1980), von denen § 18 Absatz 1 zu
letzt durch Artikel 1 Nummer 4 der Verordnung vom 
18. März 2022 (BGBl. I S. 498) neu gefasst worden ist, 

c) § 66 Absatz 1 und Absatz 7 der Fahrerlaubnis-Verord
nung, von denen Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 21 
der Verordnu ng vom 16. April 2014 (BGBl. I S. 348) 
neu gefasst und Absatz 7 Satz 1 zuletzt durch Arti
kel 1 Nummer 18 der Verordnung vom 21. Dezember 
2016 (BGBl. I S. 3083) geändert worden ist, 

d) Artikel 1 Satz 1 des Gesetzes zu dem übereinkommen 
vom 1. September 1970 über internationale Beförde
rungen leich t verderblicher Lebensmittel und über die 
besonderen Beförderungsmittel, die für diese Beförde
rungen zu verwenden sind (ATP) vom 26. Apri l 1974 
(BGB!. 1974 II S . 565 , 566) in Verbindung mit Anlage 1 
Anhang 1 Absatz 1 und Anlage 1 Anhang 2 Absatz 5 
und 6 des Ubereinkommens vom 1. September 1970 
über internationale Beförderungen leicht verderbli
cher Lebensmittel und über die besonderen Beförde
rungsmittel, die für diese Beförderungen zu verwen
den sind, von denen Anlage 1 Anhang 1 und 2 zuletzt 
durch Verordnung vom 17. November 202 1 (BGBl. 
2021 II S. 1154, 1155) neu gefasst worden sind, 

e) § 16 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 bis 3 , 5 der Gefahr
gutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiff
fahrt in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. 
März 202 1 (BGBl. I S. 481) , 

f) Anlage A, Teil 7, Kapitel 7.5, Abschnitt 7.5 .1 , Unterab
schnitt 7.5.1.4, Anlage B, Teil 8, Kapitel 8.4 in Verbin
dung mit Kapitel 8.5 S 1 Absatz 6 und S 14 bis S 21 
sowie Kapitel 8.5 S 1 Absatz 4 und 5, Kapitel 8.5 S 1 
Absatz 2 sowie Kapitel 8.5 S 8 und S 9 des Uberein
kommens vom 30. September 1957 über die Internati
onale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. November 2021 (BGBl. 2021 II S. 1184 mit Anla
geband) , 

verordnet die Landesregierung 

und 

auf Grund des § 5 Absatz 7 Satz 1 der Gefahrgutverord
nung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt, verord
net das Ministerium des Innern: 

Artikel 1 
Die Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Stra
ßenverkehr und Güterbeförderung vom 5. Juli 2016 (GV. 
NRW. S. 527), die zuletzt durch Verordnung vom 1. Februar 
2022 (GV. NRW. S. 141) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
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1. In § 18 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „Satz 3" 
durch die Angabe „Satz 4" ersetzt. 

2. In§ 22 Nummer 3 Buchstabe c werden nach den Wör
tern ,,§ 18 Absatz 1 und 2" die Wörter „in Verbindung 
mit § 22 Absatz 5" eingefügt. 

3. § 24 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 10 wird die Angabe „Nummer 4" 

durch die Angabe „Nummer 3" er setzt. 
b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Die Bezirksregierungen können in den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 5 nach Anhörung des betroffe
nen Trägers von Begutachtungsstellen für Fahreig
nung und mit Zustimmung des für das Verkehrs
wesen zuständigen Ministeriums die Zuständigkeit 
für einen Träger bei einer Bezirksregierung bün
deln , wenn ein Träger Begutachtungsstellen im Zu
ständigkeitsbereich mehrerer Bezirksregierungen 
unterhält." 

4 . In § 42 wird die Angabe „2. Januar 2014 (BGBl. 2015 
II S. 259 , 260)" durch die Angabe „31. Januar 2019 
(BGBl. 2019 II S . 1014, 1015)" ersetzt . 

5. In der Überschrift des Abschnittes 2 Teil 5 wird das 
Wort „Europäischen" gestrichen. 

6. In § 50 Absatz 2 wird die Angabe „5.15" durch die 
Angabe „5.15 S" und die Angabe „und 10/ 2" durch 
die Angabe,,, 10/2 und 10/3" ersetzt. 

7. In§ 51 Absatz 1 Nummer 1 bis 4, 7 und 8 wird jeweils 
das Wort „Europäischen" gestrichen. 

8. In § 52 Absatz 1 wird das Wort „Europäischen" gestri
chen. 

9. In § 52a Nummer 1 bis 4 wird jeweils das Wort „Euro
päischen" gestrichen. 

Artikel 2 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 31. Oktober 2023 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Für die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Die Ministerin für Kinder, Jugend , Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration 

Josefin e P a u 1 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Umwelt, Na turschutz und Verkehr 

Oliver Kr i s c h e r 

- GV. NRW. 2023 S. 1186 
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